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Bedingungen und Verbraucherinformationen für die 
VPV Glas-Versicherung
der VPV Allgemeine Versicherungs-AG

3.PES.0266  01.2022  JM

Sehr	geehrte	Kundin,	sehr	geehrter	Kunde,
für	unser	Vertragsverhältnis	gelten	die	nachfolgenden	Bedingungen.
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Die	nachstehende	 Information	gibt	 in	übersichtlicher	und	 ver-
ständlicher	 Form	 einen	 Überblick	 über	 die	 Identität	 des	 Versi-
cherers	und	den	wesentlichen	Inhalt	des	Versicherungsvertrags.	
Die	 dargestellten	 Informationen	 sind	 nicht	 abschließend.	 Die	
maßgeblichen	Rechte	und	Pflichten	der	Vertragsparteien	erge-
ben	sich	aus	dem	Versicherungsantrag,	der	Versicherungspolice,	
den	Allgemeinen	und	Besonderen	Versicherungsbedingungen,	
sowie	aus	den	anwendbaren	Gesetzen,	 insbesondere	aus	dem	
VVG.

Informationen	zum	Versicherungsunternehmen
1 Angaben zum Versicherer und vertretungsberechtigte 
 Personen
	 Der	 Versicherer	 ist	 die	 VPV	 Allgemeine	 Versicherungs-AG,	

nachfolgend	VPV	genannt.
	 Die	VPV	ist	eine	Aktiengesellschaft	mit	Sitz	in	Stuttgart	unter	

folgender	Adresse:
	 VPV	Allgemeine	Versicherungs-AG,	Mittlerer	Pfad	19
	 70499	Stuttgart
	 Vorstand:
	 Klaus	Brenner,	Vorsitzender
	 Dietmar	Stumböck,	Dr.	Martin	Zsohar	

Die	 VPV	 ist	 im	 Handelsregister	 des	 Amtsgerichts	 Stuttgart	
unter	der	Handelsregister-Ziffer	HRB	748244	eingetragen.

2 Hauptgeschäftstätigkeit
	 Betrieb	der	Schaden-	und	Unfallversicherung.
	 Der	 Versicherer	 ist	 außerdem	 berechtigt,	 sich	 an	 anderen	

Versicherungsunternehmen	zu	beteiligen.
 Zuständige Aufsichtsbehörde
	 Die	VPV	unterliegt	der	Aufsicht	durch	die	Bundesanstalt	für	

Finanzdienstleistungsaufsicht	(BaFin)	
	 Graurheindorfer	Str.	108,	53117	Bonn	oder	
	 Postfach	1253,	53002	Bonn.

Informationen zur angebotenen Leistung
3 Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

a)	 Für	das	Vertragsverhältnis	zwischen	Ihnen	und	uns	gelten	
der	Antrag,	der	Versicherungsschein,	etwaige	Nachträge	
des	 Versicherungsscheins,	 und	 die	 Allgemeinen	 Versi-
cherungsbedingungen	gegebenenfalls	einschließlich	der	
Besonderen	 Bedingungen	 und	 Klauseln.	 Die	 Versiche-
rungsbedingungen	sowie	die	Besonderen	Bedingungen	
und	Klauseln	finden	Sie	nachfolgend	abgedruckt.

b)	 Die	Angaben	über	Art,	Umfang,	und	 Fälligkeit	 unserer	
Leistungen	 entnehmen	 Sie	 bitte	 dem	 Versicherungsan-
trag,	 dem	 Versicherungsschein	 und	 den	 nachfolgend	
abgedruckten	 Allgemeinen	 Versicherungsbedingungen	
sowie	den	Besonderen	Bedingungen	und	Klauseln.

4 Angaben zur Versicherungsprämie
	 Die	Versicherungsprämie	enthält	alle	darauf	zu	entrichten-

den	 Steuern	 sowie	 eventuelle	 Zuschläge	 auf	 Grund	 einer	
vereinbarten	Zahlungsweise.

	 Höhe	 und	 Zahlungsweise	 der	 Prämie	 entnehmen	 Sie	 bitte	
ebenfalls	dem	von	Ihnen	ausgefüllten	Antragsformular	und	
dem	Versicherungsschein.

5 Zusätzliche Gebühren und Kosten
	 Zusätzliche	Gebühren	oder	Kosten,	z.	B.	für	die	Antragsbe-

arbeitung,	Angebotserstellung	oder	für	die	Benutzung	von	
Fernkommunikationsmitteln	 werden	 nicht	 erhoben.	 Ver-
mittler	sind	nicht	berechtigt,	von	Ihnen	irgendwelche	beson-
deren	Gebühren	oder	Kosten	für	die	Aufnahme	des	Antrags	
zu	erheben.

6 Einzelheiten zur Zahlung der Prämie
	 Die	Prämien	sind	zum	jeweiligen	Fälligkeitstermin	zu	entrich-

ten.	Dieser	 ist	 in	 Ihrem	Versicherungsschein	enthalten.	Die	
Prämien	können	monatlich,	vierteljährlich,	halbjährlich	oder	
jährlich	entrichtet	werden.	Zusätzlich	besteht	bei	einigen	Ta-
rifen	die	Möglichkeit	zur	Zahlung	eines	Einmalbeitrags.	Für	
die	 Prämienzahlung	 ist	 die	 bei	 Antragstellung	 vereinbarte	
Zahlungsweise	 maßgeblich.	 Entsprechend	 der	 getroffenen	
Vereinbarung	wird	die	Prämie	entweder	durch	Überweisung	
oder	per	SEPA-Lastschriftmandat	von	Ihnen	gezahlt.	Näheres	
entnehmen	Sie	bitte	Ihrem	Versicherungsschein.

	 Ihr	 Versicherungsschutz	 beginnt	 mit	 Vertragsabschluss,	 je-
doch	 nicht	 vor	 dem	 mit	 Ihnen	 vereinbarten,	 im	 Versiche-
rungsschein	 angegebenen	 Versicherungsbeginn.	 Wenn	 Sie	
jedoch	die	erste	oder	einmalige	Prämie	nicht	rechtzeitig	zah-
len,	können	wir	vom	Vertrag	zurücktreten	und	der	Versiche-
rungsschutz	tritt	rückwirkend	außer	Kraft.

7 Gültigkeitsdauer des Angebots
	 Angebote	 sind	 für	 uns	 vier	 Wochen	 bindend,	 es	 sei	 denn	

durch	 eine	 gesetzliche	 Vorschrift	 ist	 eine	 Änderung	 not-
wendig	 oder	 ein	 zwischenzeitlich	 eingetretenes	 Ereignis	
(entsprechend	der	Antragsfragen)	bedingt	eine	erneute	An-
tragsprüfung.

Informationen zum Vertrag
8 Zustandekommen des Versicherungsvertrags
	 Der	Abschluss	eines	Versicherungsvertrags	setzt	zwei	über-

einstimmende	 Willenserklärungen	 voraus.	 Der	 Versiche-
rungsvertrag	kommt	somit	durch	eine	von	Ihnen	abgegebe-
ne	Willenserklärung	(beispielsweise	in	Form	des	ausgefüllten	
Versicherungsantrags)	und	durch	die	Übersendung	des	Ver-
sicherungsscheins	 wirksam	 zustande,	 sofern	 Sie	 Ihre	 Ver-
tragserklärung	nicht	wirksam	widerrufen	(Einzelheiten	zum	
Widerrufsrecht	siehe	unter	Ziffer	9).

	 Ihr	 Versicherungsschutz	 beginnt	 mit	 Vertragsabschluss,	 je-
doch	 nicht	 vor	 dem	 mit	 Ihnen	 vereinbarten,	 im	 Versiche-
rungsschein	 angegebenen	 Versicherungsbeginn.	 Allerdings	
entfällt	 unsere	 Leistungspflicht	 bei	 nicht	 rechtzeitiger	 Zah-
lung	der	 ersten	oder	 einmaligen	 Prämie	 (siehe	Allgemeine	
Bedingungen).

	 Wurde	eine	vorläufige	Deckungszusage	abgegeben,	gewährt	
die	VPV	bis	zur	Zustellung	der	Police	Versicherungsschutz	im	
Umfang	der	schriftlich	gewährten	vorläufigen	Deckungszu-
sage.	Sofern	Sie	Ihre	Vertragserklärung	wirksam	widerrufen	
haben,	 endet	 der	 Versicherungsschutz	 über	 die	 vorläufige	
Deckung	mit	dem	Zugang	des	Widerrufs	bei	der	VPV.

9 Widerrufsbelehrung

	 	Abschnitt 1
	 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hin-

weise

	 Widerrufsrecht
	 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist 

von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

	 Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
> der Versicherungsschein
> die Vertragsbestimmungen,
	 einschließlich	 der	 für	 das	 Vertragsverhältnis	 geltenden	

Allgemeinen	 Versicherungsbedingungen,	 diese	 wieder-
rum	einschließlich	der	Tarifbestimmungen,

> diese Belehrung,
> das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 

Allgemeine Verbraucherinformationen gemäß §§ 7, 8 Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über 
Informations pflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)
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> und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Infor-
mationen

 jeweils in Textform zugegangen sind.

	 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeiti-
ge Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu rich-
ten an:

 VPV Allgemeine Versicherungs-AG 
 Mittlerer Pfad 19, 70499 Stuttgart

 Ein Widerruf per Telefax ist an folgende Faxnummer 
zu richten:

 07 11/13 91-60 01

 Ein Widerruf per E-Mail ist an folgende E-Mail-Adresse 
zu richten: 

 info@vpv.de
	 	

Widerrufsfolgen
	 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versi-

cherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, 
dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit 
bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versi-
cherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich 
um den in der Beitragsrechnung zum Versicherungs-
schein im Abschnitt „Zusätzliche Information zum Wi-
derrufsrecht“ ausgewiesenen Betrag. Der Versicherer 
hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätes-
tens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

 Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 
Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh-
ren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-
geben sind.

 Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versiche-
rungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an 
einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhän-
genden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammen-
hängender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu 
dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienst-
leistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf 
weder vereinbart noch verlangt werden.	

 Besondere Hinweise
 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ih-

ren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 
vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

 Abschnitt 2
 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen wei-

teren Informationen
	 Hinsichtlich	der	 in	Abschnitt	1	Satz	2	genannten	weiteren	

Informationen	werden	die	Informationspflichten	im	Folgen-
den	im	Einzelnen	aufgeführt:

 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
	 Der	Versicherer	hat	Ihnen	folgende	Informationen	zur	Verfü-

gung	zu	stellen:
1.	 die	 Identität	des	Versicherers	und	der	etwaigen	Nieder-

lassung,	über	die	der	Vertrag	abgeschlossen	werden	soll;	
anzugeben	 ist	 auch	 das	 Handelsregister,	 bei	 dem	 der	

Rechtsträger	eingetragen	ist,	und	die	zugehörige	Regis-
ternummer;

2.	 die	 ladungsfähige	 Anschrift	 des	 Versicherers	 und	 jede	
andere	 Anschrift,	 die	 für	 die	 Geschäftsbeziehung	 zwi-
schen	dem	Versicherer	und	Ihnen	maßgeblich	ist,	bei	ju-
ristischen	Personen,	Personenvereinigungen	oder	-grup-
pen	 auch	 den	 Namen	 eines	 Vertretungsberechtigten;	
soweit	die	Mitteilung	durch	Übermittlung	der	Vertrags-
bestimmungen	einschließlich	der	Allgemeinen	Versiche-
rungsbedingungen	erfolgt,	bedürfen	die	 Informationen	
einer	hervorgehobenen	und	deutlich	gestalteten	Form;

3.	 die	Hauptgeschäftstätigkeit	des	Versicherers;
4.	 die	 wesentlichen	 Merkmale	 der	 Versicherungsleistung,	

insbesondere	Angaben	über	Art,	Umfang	und	Fälligkeit	
des	Versicherers;

5.	 den	 Gesamtpreis	 der	 Versicherung	 einschließlich	 al-
ler	 Steuern	 und	 sonstigen	 Preisbestandteile,	 wobei	 die	
Prämien	einzeln	 auszuweisen	 sind,	wenn	das	Versiche-
rungsverhältnis	mehrere	 selbständige	Versicherungsver-
träge	umfassen	soll,	oder,	wenn	ein	genauer	Preis	nicht	
angegeben	werden	kann,	Angaben	zu	den	Grundlagen	
seiner	Berechnung,	die	Ihnen	eine	Überprüfung	des	Prei-
ses	ermöglichen;

6.	 Einzelheiten	hinsichtlich	der	Zahlung	und	der	Erfüllung,	
insbesondere	zur	Zahlungsweise	der	Prämien;

7.	 Angaben	darüber,	wie	der	Vertrag	zustande	kommt,	ins-
besondere	 über	 den	 Beginn	 der	 Versicherung	 und	 des	
Versicherungsschutzes	sowie	die	Dauer	der	Frist,	während	
der	der	Antragsteller	an	den	Antrag	gebunden	sein	soll;

8.	 das	Bestehen	oder	Nichtbestehen	eines	Widerrufsrechts	
sowie	die	Bedingungen,	Einzelheiten	der	Ausübung,	ins-
besondere	Namen	und	Anschrift	derjenigen	Person,	ge-
genüber	der	der	Widerruf	zu	erklären	ist,	und	die	Rechts-
folgen	des	Widerrufs	einschließlich	Informationen	über	den	
Betrag,	den	Sie	im	Falle	des	Widerrufs	gegebenenfalls	zu	
zahlen	haben;	soweit	die	Mitteilung	durch	Übermittlung	
der	Vertragsbestimmungen	einschließlich	der	Allgemeinen	
Versicherungsbedingungen	erfolgt,	bedürfen	die	Informati-
onen	einer	hervorgehobenen	und	deutlich	gestalten	Form;

9.	 Angaben	zur	Laufzeit	des	Vertrages;
	10.	Angaben	 zur	 Beendigung	 des	 Vertrages,	 insbesonde-

re	 zu	 den	 vertraglichen	 Kündigungsbedingungen	 ein-
schließlich	 etwaiger	 Vertragsstrafen;	 soweit	 die	 Mittei-
lung	 durch	 Übermittlung	 der	 Vertragsbestimmungen	
einschließlich	 der	 Allgemeinen	 Versicherungsbedingun-
gen	erfolgt,	bedürfen	die	Informationen	einer	hervorge-
hobenen	und	deutlich	gestalteten	Form;

	11.	die	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union,	deren	Recht	
der	Versicherer	der	Aufnahme	von	Beziehungen	zu	Ihnen	
vor	Abschluss	des	Versicherungsvertrages	zugrunde	legt;

	12.	das	auf	den	Vertrag	anwendbare	Recht,	 eine	Vertrags-
klausel	über	das	auf	den	Vertrag	anwendbare	Recht	oder	
über	das	zuständige	Gericht;

	13.	die	Sprachen,	in	denen	die	Vertragsbedingungen	und	die	
in	diesem	Abschnitt	genannten	Vorabinformationen	mit-
geteilt	werden,	sowie	die	Sprachen,	in	denen	sich	der	Ver-
sicherer	verpflichtet,	mit	Ihrer	Zustimmung	die	Kommuni-
kation	während	der	Laufzeit	dieses	Vertrages	zu	führen;

	14.	einen	möglichen	Zugang	für	Sie	zu	einem	außergericht-
lichen	 Beschwerde-	 und	 Rechtsbehelfsverfahren	 und	
gegebenenfalls	die	Voraussetzungen	für	diesen	Zugang;	
dabei	ist	ausdrücklich	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Mög-
lichkeit	 für	Sie,	den	Rechtsweg	zu	beschreiten,	hiervon	
unberührt	bleibt;

	15.	Name	und	Anschrift	der	zuständigen	Aufsichtsbehörde	
sowie	die	Möglichkeit	einer	Beschwerde	bei	dieser	Auf-
sichtsbehörde.

 Ende der Widerrufsbelehrung 
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10 Angaben zur Laufzeit 
	 Die	 Angaben	 zur	 Laufzeit	 Ihres	 Versicherungsvertrags	 ent-

nehmen	Sie	bitte	dem	Antragsformular.	Dort	ist	die	von	Ih-
nen	gewünschte	Vertragsdauer	eingetragen.	Sie	ist	auch	im	
Versicherungsschein	abgedruckt.

11 Vertragliche Kündigungsmöglichkeiten 
	 Bei	einer	Vertragsdauer	von	mindestens	einem	Jahr	verlän-

gert	sich	der	Vertrag	um	jeweils	ein	Jahr,	wenn	nicht	Ihnen	
oder	uns	spätestens	drei	Monate	vor	dem	Ablauf	des	Versi-
cherungsjahres	 eine	 Kündigung	 zugegangen	 ist.	 Bei	 einer	
Vertragsdauer	von	drei	oder	mehr	Jahren	kann	der	Vertrag	
zum	Ablauf	des	dritten	oder	jedes	darauf	folgenden	Jahres	
unter	Einhaltung	einer	Frist	von	drei	Monaten	von	Ihnen	ge-
kündigt	werden.	Bei	einer	Vertragsdauer	von	weniger	als	ei-
nem	Jahr	und	bei	Verträgen,	die	von	vornherein	einen	festen	
Endtermin	vorsehen,	endet	der	Vertrag,	ohne	dass	es	einer	
Kündigung	bedarf,	zum	vorgesehenen	Zeitpunkt.

	 Im	Übrigen	besteht	ein	Kündigungsrecht	auch	in	folgenden	
Fällen:

	 -		Für	 den	 Versicherer	 und	 den	 Versicherungsnehmer	 nach	
dem	Versicherungsfall.

	 -		Für	den	Versicherer	bei	Nichtzahlung	der	Folgeprämie.
	 -		Für	den	Versicherungsnehmer	bei	Prämienerhöhungen.
	 Einzelheiten	 können	 Sie	 den	 nachfolgend	 abgedruckten	

Allgemeinen	Bedingungen	 entnehmen.	 Gesetzliche	Kündi-
gungsrechte	bleiben	hiervon	unberührt.

12 Anzuwendendes Recht
	 Auf	Ihren	Versicherungsvertrag	findet	das	Recht	der	Bundes-

republik	Deutschland	Anwendung.
13 Anzuwendende Sprache
	 Die	Bedingungen,	alle	weiteren	Vertragsbestimmungen	und	

diese	 Verbraucherinformation	 werden	 Ihnen	 in	 deutscher	
Sprache	mitgeteilt.	Die	Kommunikation	während	der	Lauf-
zeit	des	Vertrags	wird	in	deutscher	Sprache	geführt.

Informationen zu außergerichtlichen Rechtsbehelfen
14 Versicherungsombudsmann
	 Als	 Verbraucher	 haben	 Sie	 die	 Möglichkeit,	 sich	 bei	 Be-

schwerden	gegen	uns	als	Ihren	Versicherer	an	den	Versiche-
rungsombudsmann	zu	wenden:

	 Versicherungsombudsmann	e.V.
	 Leipziger	Str.	121,	10117	Berlin
	 Telefon:	0	800	/	3	69	60	00
	 Telefax:		0	800	/	3	69	90	00
	 Internet:	www.versicherungsombudsmann.de
	 E-Mail:	beschwerde@versicherungsombudsmann.de
	 Dort	 haben	 Sie	 die	 Möglichkeit	 eines	 kostenlosen	 außer-

gerichtlichen	 Schlichtungsverfahrens,	 solange	 die	 geltend	
gemachten	 Ansprüche	 nicht	 verjährt	 sind.	 Die	 Ansprüche	
aus	dem	Versicherungsvertrag	verjähren	in	drei	Jahren.	Die	
Verjährung	beginnt	mit	dem	Schluss	des	Jahres,	in	dem	der	
Anspruch	entstanden	ist.

	 Der	Beschwerdegegenstand	darf	nicht	bereits	vor	einem	Ge-
richt,	Schiedsgericht	oder	einer	anderen	Streitschlichtungs-
einrichtung	 anhängig,	 entschieden	 oder	 geschlichtet	 wor-
den	sein.

	 Der	 Ombudsmann	 behandelt	 Ihre	 Beschwerde	 erst,	 wenn	
Sie	Ihren	Anspruch	bei	uns	geltend	gemacht	haben	und	uns	
sechs	Wochen	Zeit	für	unsere	Entscheidung	gegeben	haben.

	 Bis	zu	einem	Beschwerdewert	von	10.000	€	trifft	der	Om-
budsmann	 eine	 Entscheidung,	 an	 die	 wir	 gebunden	 sind.	
Ihnen	steht	dagegen	weiterhin	der	Weg	zum	Gericht	offen.	
Bei	Beschwerden	mit	einem	Wert	von	über	10.000	€	spricht	
der	Ombudsmann	eine	für	beide	Seiten	unverbindliche	Emp-
fehlung	aus.	Ab	einem	Beschwerdewert	von	100.000	€	 ist	
ein	Verfahren	vor	dem	Ombudsmann	nicht	mehr	möglich.

	 Durch	die	Einlegung	der	Beschwerde	bei	dem	Ombudsmann	
wird	Ihr	Recht	auf	Beschreiten	eines	Rechtswegs	bei	den	or-
dentlichen	Gerichten	nicht	berührt.

15 Beschwerden
	 Bei	Beschwerden	können	Sie	sich	direkt	an	die	Direktion	der	

VPV	Allgemeine	Versicherungs-AG	wenden.	Wenn	Sie	nicht	
zuerst	 mit	 der	 VPV	 über	 Ihr	 Anliegen	 sprechen	 möchten,	
können	Sie	 sich	 auch	an	die	unter	 Ziffer	 2	genannte	Auf-
sichtsbehörde	wenden.

	 Neben	den	Rechtsbehelfen	nach	Ziffer	14	und	15	bleibt	die	
gerichtliche	Geltendmachung	von	Ansprüchen	unberührt.
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1 Was ist versichert? Wann besteht kein Versiche-
rungsschutz?

1.1	 Was	ist	versichert?
1.1.1	 Welche	Sachen	sind	versichert?
	 Versichert	 sind	 die	 im	 Versicherungsschein	 genannten	

Scheiben,	Platten	und	Spiegel	aus	Glas,	sofern	sie	fertig	
eingesetzt	oder	fertig	montiert	sind.	Für	künstlerisch	be-
arbeitete	Glasscheiben,	-platten	und	-spiegel	haben	Sie	
Versicherungsschutz	 bis	 zu	 einer	 Entschädigungsgren-
ze	 von	 300	 €.	 Die	 Entschädigungsgrenze	 kann	 gegen	
Mehrbeitrag	erhöht	werden.

1.1.2	 Welche	Sachen	sind	nicht	versichert?
	 Nicht	versichert	sind:

	 a)	 Sachen,	 die	 bereits	 bei	 Antragstellung	 beschädigt	
waren.

	 b)	 Optische	 Gläser	 (z.B	 Brillengläser,	 Kamera-	 oder	
Fernglasobjektive),	Hohlgläser	(z.B.	Flaschen,	Vasen,	
Glaswaschbecken	oder	Aquarien),	Geschirr,	Beleuch-
tungskörper	(z.B.	Neonröhren)	und	Handspiegel.

	 c)	 Scheiben	und	Platten	aus	Glas	oder	Kunststoff,	die	
Bestandteil	 elektronischer	 Geräte	 zur	 Kommunika-
tion,	 Daten-,	 Bild-	 oder	 Tonwiedergabe	 sind.	 Das	
betrifft	z.B.	Computer-Displays,	Displays	von	Smart-
phones	oder	Tablets	und	Bildschirme	von	Fernsehge-
räten.

	 d)	 Photovoltaikanlagen.
1.2	 Wo	besteht	Versicherungsschutz?
	 Versicherungsschutz	 besteht	 innerhalb	 des	 Versiche-

rungsorts.	 Versicherungsort	 sind	 die	 im	 Versicherungs-
schein	genannten	Gebäude	oder	Räume	von	Gebäuden.

1.3	 In	welchen	Fällen	haben	Sie	keinen	Versicherungsschutz?
1.3.1	 Welche	generellen	Ausschlüsse	gibt	es?
1.3.1.1	 Krieg	und	ähnliche	Ereignisse:	 	

Nicht	 versichert	 sind	 Schäden,	 die	 durch	 Krieg	 bzw.	
kriegsähnliche	 Ereignisse	 sowie	 durch	 innere	 Unruhen	
entstehen.

1.3.1.2	 Kernenergie,	 nukleare	 Strahlung,	 radioaktive	 Substan-
zen		 	
Nicht	 versichert	 sind	 Schäden,	 die	 durch	 Kernenergie,	
nukleare	 Strah-	 lung	 oder	 radioaktive	 Substanzen	 ver-
ursacht	werden.

1.3.1.3	 Oberflächen-	und	Kantenbeschädigungen		 	
Nicht	versichert	sind	Schäden	an	Oberflächen	oder	Kan-
ten,	wie	z.B.	Schrammen	oder	Absplitterungen.

1.3.1.4	 Undichtigkeit		 	
Nicht	 versichert	 ist	 es,	 wenn	 Randverbindungen	 von	
Mehrscheiben-	Isolierverglasungen	undicht	werden.

Die	 Ausschlüsse	 unter	 1.3.1.1	 und	 1.3.1.2	 gelten	 auch	 dann,	
wenn	eines	dieser	 Ereignisse	bei	 Entstehung	des	Schadens	 le-
diglich	mitgewirkt	hat.
1.3.2	 Welche	zusätzlichen	Ausschlüsse	gibt	es,	wenn	Sie	an-

derweitig	Versicherungsschutz	haben?
1.3.2.1	 Gefahren	aus	dem	Feuerrisiko	
	 Soweit	Sie	anderweitig	Versicherungsschutz	haben,	sind	

nicht	 versichert:	 Schäden	durch	Brand,	Blitzschlag,	De-
tonation,	Explosion,	Verpuffung,	 Implosion,	Überschall-
druckwellen;	Anprall	oder	Absturz	eines	Luftfahrzeugs,	
seiner	Teile	oder	seiner	Ladung.	Ebenfalls	nicht	versichert	
sind	Schäden,	die	bei	einem	solchen	Ereignis	entstehen,	
weil	 Sachen	 gelöscht,	 niedergerissen	 oder	 ausgeräumt	
werden.

1.3.2.2	 Einbruchdiebstahl,	Vandalismus
	 Soweit	Sie	anderweitig	Versicherungsschutz	haben,	sind	

nicht	versichert	Schäden	durch	Einbruchdiebstahl,	Van-
dalismus	oder	den	Versuch	einer	solchen	Tat.

1.3.2.3	 Sturm,	Hagel	
	 Soweit	Sie	anderweitig	Versicherungsschutz	haben,	sind	

nicht	versichert	Schäden	durch	Sturm	oder	Hagel.
1.3.2.4	 Erweiterte	Naturgefahren	
	 Soweit	Sie	anderweitig	Versicherungsschutz	haben,	sind	

nicht	 versichert	 Schäden	 durch	 die	 „weiteren	 Elemen-
targefahren“	 Erdbeben,	 Überschwemmung,	 Rückstau	
durch	 Ausuferung	 von	 oberirdischen	 Gewässern	 oder	
durch	Witterungsniederschläge,	Erdsenkung,	Erdfall,	Er-
drutsch,	Schneedruck,	Lawinen	und	Vulkanausbruch.

1.3.3	 Was	gilt	bei	vorsätzlich	herbeigeführten	Schäden?
	 Schäden,	die	Sie	vorsätzlich	herbeiführen,	sind	nicht	ver-

sichert.	Die	vorsätzliche	Herbeiführung	des	Schadens	gilt	
als	bewiesen,	wenn	sie	durch	ein	rechtskräftiges	Strafur-
teil	festgestellt	wird.	Das	gilt	auch,	wenn	Ihr	Repräsen-
tant	den	Schaden	vorsätzlich	herbeigeführt	hat.

1.3.4	 Was	gilt	bei	grob	fahrlässig	herbeigeführten	Schäden?
	 Führen	Sie	den	Schaden	grob	fahrlässig	herbei,	verzich-

ten	wir	auf	die	gesetzlich	vorgesehene	Möglichkeit,	un-
sere	Leistung	zu	kürzen.	Dieser	Verzicht	bezieht	sich	aber	
nicht	 auf	 Obliegenheitsverletzungen	 und	 Gefahrerhö-
hungen.	Dort	gelten	jeweils	eigene	Haftungsregelungen	
(siehe	Abschnitt	B	Ziffer	16	und	Abschnitt	B	Ziffer	17).	
Unser	Verzicht	 kommt	 Ihnen	auch	dann	 zugute,	wenn	
Ihr	Repräsentant	den	Schaden	grob	fahrlässig	verursacht	
hat.

1.3.5	 Was	gilt	bei	arglistiger	Täuschung?
	 Täuschen	Sie	uns	arglistig	über	Tatsachen,	die	für	Grund	

oder	Höhe	der	Entschädigung	von	Bedeutung	sind,	ent-
fällt	unsere	Entschädigungspflicht.	Dasselbe	gilt	für	den	
Versuch	einer	solchen	Täuschung.	Diese	Regelungen	gel-
ten	 auch	 dann,	 wenn	 Ihr	 Repräsentant	 die	 Täuschung	
oder	den	Täuschungsversuch	begangen	hat.

	 Die	 Täuschung	 oder	 der	 Täuschungsversuch	 gelten	 als	
bewiesen,	wenn	sie	durch	ein	 rechtskräftiges	Strafurteil	
wegen	Betrugs	oder	Betrugsversuchs	festgestellt	werden.

2 Wogegen besteht Versicherungsschutz?
	 Wir	 leisten	Entschädigung,	wenn	die	 im	Versicherungs-

schein	genannten,	fertig	eingesetzten	oder	fertig	mon-
tierten	Glasscheiben,	-platten	oder	-spiegel	zerbrechen.

3 Welche weiteren Leistungen bietet Ihre Glas-Versi-
cherung?

3.1	 Welche	Kosten	übernimmt	Ihre	Glas-Versicherung?
	 Versichert	sind	die	folgenden,	aufgrund	eines	Versiche-

rungsfalls	 notwendigen	 und	 tatsächlich	 angefallenen	
Kosten:

3.1.1	 Aufräumungs-	und	Entsorgungskosten
	 Wir	ersetzen	Kosten,	um	Glas-	und	sonstige	Reste	auf-

zuräumen,	 wegzuräumen	 und	 abzutransportieren.	 Wir	
übernehmen	auch	die	Kosten	für	die	Entsorgung	dieser	
Sachen.

3.1.2	 Kosten	für	provisorische	Reparaturen
	 Wir	 ersetzen	Kosten	 für	das	provisorische	Verschließen	

von	Öffnungen.	Das	können	z.B.	Kosten	für	Notverscha-
lungen	oder	Notverglasungen	sein.

3.1.3	 Mehrkosten	wegen	erschwerter	Lieferung	und	Montage
	 Wir	ersetzen	Kosten	für	Zusatzleistungen,	um	Ersatzsa-

chen	 zu	 liefern	 und	 zu	 montieren,	 wenn	 die	 Lage	 der	
versicherten	Sache	es	erfordert.	Das	können	z.B.	Kosten	

Abschnitt A Allgemeine Versicherungs-Bedingungen zur VPV Glas-Versiche-
rung
Sie	als	Versicherungsnehmer	sind	unser	Vertragspartner.	Wir	als	Versicherer	erbringen	die	vertraglich	vereinbarten	Leistungen.
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dafür	sein,	dass	ein	Kran	oder	ein	Gerüst	zur	Montage	
von	Ersatzscheiben	benötigt	wird.

	 Außerdem	 ersetzen	wir	Kosten,	 die	 anfallen,	 weil	Hin-
dernisse	 abmontiert	 und	 wieder	 angebracht	 werden	
müssen,	 die	 beim	 Einsetzen	 von	 Ersatzsachen	 stören.	
Solche	Hindernisse	können	z.B.	Schutzgitter	sein,	die	ab-
gebaut	werden	müssen,	bevor	eine	Ersatzscheibe	einge-
setzt	werden	kann.	Oder	hinderliche	Schutzstangen	oder	
Markisen.	Die	 Entschädigung	 ist	 begrenzt	 auf	maximal	
300	€.	Eine	Erhöhung	der	Entschädigungsgrenze	gegen	
Mehrbeitrag	ist	möglich.

3.1.4	 Kosten	für	die	Erneuerung	von	Oberflächenarbeiten	und	
-gestaltung

	 Wir	ersetzen	Kosten,	um	Anstriche,	Malereien,	Schriften,	
Verzierungen,	 Lichtfilterlacke	 und	 Folien	 auf	 den	 versi-
cherten	Glasscheiben,	-platten	und	-spiegeln	zu	erneu-
ern.

3.1.5	 Kosten	für	die	Reparatur	von	Begleitschäden
	 Wir	 ersetzen	 Kosten,	 um	 Schäden	 an	 Umrahmungen,	

Beschlägen,	 Mauerwerk,	 Schutz-	 und	 Alarmeinrichtun-
gen	zu	beseitigen.	Das	setzt	aber	voraus,	dass	gleichzei-
tig	ein	Schaden	an	der	Scheibe	selbst	vorliegt,	den	wir	
ersetzen	müssen.

3.1.6	 Schadenabwendungs-	und	Schadenminderungskosten
	 Wir	ersetzen	Kosten	für	Maßnahmen	die	Sie	zur	Abwen-

dung	oder	Minderung	des	Schadens	für	geboten	halten	
durften.	 Das	 gilt	 auch	 dann,	 wenn	 diese	 Maßnahmen	
erfolglos	geblieben	sind.

	 Auf	 Ihr	Verlangen	 schießen	wir	 Ihnen	den	 für	die	Auf-
wendungen	erforderlichen	Betrag	vor.

3.1.7	 Schadenermittlungskosten
	 Wir	ersetzen	Kosten,	die	den	Umständen	nach	geboten	

waren,	 um	 einen	 von	 uns	 zu	 ersetzenden	 Schaden	 zu	
ermitteln	und	festzustellen.

	 Sind	 Kosten	 dafür	 angefallen,	 dass	 Sie	 einen	 Sachver-
ständigen	 oder	 Beistand	 hinzugezogen	 haben?	 Diese	
Kosten	ersetzen	wir	nur	insoweit,	als	Sie	dazu	vertraglich	
verpflichtet	waren,	oder	von	uns	dazu	aufgefordert	wor-
den	sind.

3.2	 Welche	Mehrleistungen	bietet	Ihre	Glas-Versicherung?
	 Wir	 übernehmen	 die	 folgenden	 Mehrleistungen	 ohne	

Zusatzbeitrag.
3.2.1	 Glaskeramik-Sichtfenster,	 	 Glaskeramik-Kochflächen,		

Glaskeramik-	Induktionskochfelder
	 Wir	 leisten	 auch	 Entschädigung	 für	 Glaskeramik-Sicht-

fenster.
	 Haben	 Sie	 Mobiliarschutz	 vereinbart?	 Dann	 leisten	 wir	

auch	Entschädigung,	wenn	Ihre	Glaskeramik-Kochfläche	
zerbricht.	 Das	 schließt	 Glaskeramik-Induktionskochfel-
der	mit	ein.

	 Falls	sich	Ihre	Glaskeramik-Kochfläche	nicht	separat	aus-
tauschen	lässt,	kommen	wir	auch	für	den	Austausch	der	
zugehörigen	 darunterliegenden	 Technik	 auf.	 Das	 gilt	
auch	für	Glaskeramik-Induktionskochfelder.

3.2.2	 Scheiben	und	Platten	aus	Kunststoff
	 Wir	 leisten	 auch	 Entschädigung,	 wenn	 Scheiben	 oder	

Platten	 aus	 Kunststoff	 zerbrechen.	 Ersetzt	 werden	 z.B.	
Tischplatten	aus	Plexiglas	oder	Scheiben	von	Duschkabi-
nen.

	 Ausgeschlossen	bleiben	Scheiben	und	Platten	aus	Kunst-
stoff,	 die	 Bestandteil	 elektronischer	 Daten-,	 Ton-,	 Bild-
wiedergabe-	und	Kommunikationsgeräte	sind	(siehe	Ab-
schnitt	A	Ziffer	1.1.2.3).

3.2.3	 Lichtkuppeln	aus	Glas	oder	Kunststoff
	 Haben	Sie	Gebäudeschutz	vereinbart?	Dann	 leisten	wir	

auch	Entschädigung,	wenn	Lichtkuppeln	aus	Glas	oder	
Kunststoff	zerbrechen.

3.2.4	 Glasbausteine,	Profilbau-	und	Betongläser
	 Haben	Sie	Gebäudeschutz	vereinbart?	Dann	 leisten	wir	

auch	 Entschädigung,	 wenn	 Glasbausteine,	 Profilbau-	
oder	Betongläser	zerbrechen.

3.2.5	 Rahmen	von	Sonnenkollektoren
	 Haben	Sie	Gebäudeschutz	vereinbart?	Dann	 leisten	wir	

nicht	 nur	 Entschädigung,	 wenn	 Scheiben	 von	 Sonnen-
kollektoren	zerbrechen,	sondern	auch,	wenn	deren	Rah-
men	dabei	beschädigt	werden.	Voraussetzung	 ist,	dass	
der	Schaden	am	Rahmen	durch	den	Schaden	am	Kollek-
tormodul	entstanden	 ist	oder	auf	der	gleichen	Ursache	
beruht.	Weitere	Teile	der	Anlage	sind	nicht	versichert.

	 Ausgeschlossen		bleiben		Photovoltaikanlagen.
3.2.6	 Vorsorgeversicherung	bei	Berufsstart	Ihrer	Kinder
3.2.6.1	 Starten	Ihre	Kinder	ins	Berufsleben,	haben	sie	über	Ihre	

Glas-Versicherung	 einen	 Vorsorgeversicherungsschutz.	
Dieser	ist	auf	sechs	Monate,	gerechnet	ab	Ausbildungs-
ende,	begrenzt.	Er	gilt	nur	innerhalb	der	Bundesrepublik	
Deutschland.

	 Die	 Vorsorgeversicherung	 greift,	 wenn	 Ihre	 Kinder	 die	
Ausbildung	beendet	haben	und	 in	einer	eigenen	Woh-
nung	 wohnen.	 Einen	 Wehrdienst	 oder	 Bundesfreiwilli-
gendienst	 setzen	 wir	 einer	 Ausbildung	 gleich.	 Das	 gilt	
auch	 für	 internationale	 und	 nationale	 Jugendfreiwilli-
gendienste	(freiwilliges	soziales	oder	ökologisches	Jahr).

	 Nach	Ablauf	der	sechs	Monate	erlischt	die	Vorsorgever-
sicherung.	Versicherungsschutz	kann	dann	nur	über	eine	
eigene	Glas-Versicherung	hergestellt	werden.

	 Als	„Ihre	Kinder“	gelten	neben	 leiblichen	Kindern	und	
Adoptivkindern	auch	Ihre	Stief-	und	Pflegekinder.	Erfasst	
sind	auch	Kinder	Ihres	Ehe-	gatten	oder	Lebenspartners,	
der	mit	Ihnen	in	häuslicher	Gemeinschaft	lebt.

3.2.6.2	 Unsere	Entschädigungsleistung	setzt	Folgendes	voraus:
	 3.2.6.2.1	Die	Kinder	hatten	unmittelbar	vor	dem	Beginn	

der	 Ausbildung	 mit	 Ihnen	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	
gelebt.

	 3.2.6.2.2	Sie	haben	uns	die	Anschrift	der	Wohnung	mit-
geteilt.

3.2.6.3	 Bei	 der	 Vorsorgeversicherung	 besteht	 Versicherungs-
schutz	nach	den	für	Ihren	Vertrag	gültigen	Bestimmun-
gen.	Ausgenommen	sind	Mehrleistungen,	die	gegen	Zu-
satzbeitrag	vereinbart	sind.

3.2.6.4	 Wir	zahlen	nur,	soweit	kein	Anspruch	aus	einer	anderen	
Versicherung	besteht.

3.2.7	 Blindgängerschäden
	 Wir	leisten	auch	Entschädigung	für	Schäden	durch	Blind-

gänger	aus	dem	Ersten	oder	Zweiten	Weltkrieg.	Auf	den	
Ausschluss	von	Schäden	durch	Krieg	(Abschnitt	A	Ziffer	
1.3.1.1)	berufen	wir	uns	dann	nicht.

3.2.8	 Gewerblich	oder	beruflich	genutzte	Räume
3.2.8.1	 Haben	Sie	Gebäudeschutz	vereinbart?	Dann	 leisten	wir	

auch	 Entschädigung,	 wenn	 Gebäudeverglasungen	 ge-
werblich	oder	beruflich	genutzter	Räume		zerbrechen.

	 Ausgeschlossen	sind	Laden-	und	Schaufensterscheiben.	
Diese	 Scheiben	 können	 Sie	 aber	 gegen	 Zusatzbeitrag	
versichern	(siehe	Abschnitt	A	Ziffer	3.3.3).

3.2.8.2	 Haben	 Sie	 Mobiliarschutz	 vereinbart?	 Dann	 leisten	 wir	
auch	Entschädigung,	wenn	Mobiliarverglasungen	in	ge-
werblich	oder	beruflich	genutzten	Räumen	zerbrechen.

3.3	 Welche	 Mehrleistungen	 bietet	 Ihre	 Glas-Versicherung	
gegen	Zusatzbeitrag?

	 Wir	 übernehmen	 die	 folgenden	 Mehrleistungen	 nur,	
wenn	 sie	 gegen	 Zusatzbeitrag	 ausdrücklich	 vereinbart	
wurden.

3.3.1	 Aquarien	und	Terrarien
	 Terrarien	und	Aquarien,	die	in	Ihrem	Versicherungsschein	

ausdrücklich	 benannt	 sind,	 sind	 gesondert	 und	 gegen	
Mehrbeitrag	versicherbar.

3.3.2	 Innere	Unruhen
3.3.2.1	 Wir	leisten	auch	Entschädigung	für	Schäden	durch	Zer-

brechen,	 wenn	 diese	 durch	 innere	 Unruhen	 verursacht	
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werden.	 Das	 gilt	 insbesondere	 für	 Schäden	 im	 Zusam-
menhang	mit	Straftaten	wie	Landfriedensbruch.

	 Innere	Unruhen	liegen	vor,	wenn	die	folgenden	Voraus-
setzungen	 gegeben	 sind:	 Zahlenmäßig	 erhebliche	 Teile	
der	 Bevölkerung	 geraten	 in	 einer	 Weise	 in	 Bewegung,	
die	die	öffentliche	Ruhe	und	Ordnung	stört.	Dabei	ver-
üben	sie	mit	vereinten	Kräften	Gewalttätigkeiten	gegen	
Personen	oder	Sachen.

3.3.2.2	 Schäden	durch	Kernenergie	bleiben	ausgeschlossen.	Sie	
erhalten	von	uns	keine	Entschädigung,	soweit	Sie	einen	
öffentlich-rechtlichen	 Schadensersatzanspruch	 haben.	
Das	gilt	auch	dann,	wenn	dieser	lediglich	hilfsweise	be-
steht.

3.3.3	 Laden-	und	Schaufensterscheiben
	 Wir	 leisten	 auch	 Entschädigung,	 wenn	 Laden-	 und	

Schaufensterscheiben	zerbrechen.
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1 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
1.1	 Der	 Versicherungsschutz	 beginnt	 zu	 dem	 im	 Versiche-

rungsschein	angegebenen	Zeitpunkt.	Dies	gilt	vorbehalt-
lich	der	Regelungen	über	die	Folgen	verspäteter	Zahlung	
oder	Nichtzahlung	des	Erst-	oder	Einmalbeitrags.

1.2	 Der	 Versicherungsschutz	 für	 die	 Naturgefahren	 Über-
schwemmung,	 Rückstau,	 Erdbeben,	 Erdsenkung,	 Er-
drutsch,	Schneedruck,	Lawinen,	Vulkanausbruch	beginnt	
mit	dem	Ablauf	 von	14	Tagen	ab	Versicherungsbeginn	
(Wartezeit).

	 Diese	Regelung	entfällt,	soweit	Versicherungsschutz	für	
das	 versicherte	 Objekt	 gegen	 die	 genannten	 Naturge-
fahren	über	 einen	anderen	Vertrag	bestanden	hat	und	
der	 Versicherungsschutz	 ohne	 zeitliche	 Unterbrechung	
fortgesetzt	wird.	Die	Wartezeit	entfällt	auch,	wenn	der	
Versicherungsbeginn	mindestens	14	Tage	nach	dem	An-
tragseingang	liegt.

2 Was gilt für die Beitragszahlung und die Versiche-
rungsperiode?

2.1 Beitragszahlung
	 Je	 nach	 Vereinbarung	 werden	 die	 Beiträge	 im	 Voraus	

gezahlt,	entweder	durch	laufende	Zahlungen	monatlich,	
vierteljährlich,	 halbjährlich,	 jährlich	 oder	 als	 Einmalbei-
trag.

2.2 Versicherungsperiode
	 Die	Versicherungsperiode	beträgt	ein	Jahr.	Das	gilt	auch,	

wenn	die	 vereinbarte	Vertragsdauer	 länger	als	ein	 Jahr	
ist.	Ist	die	vereinbarte	Vertragsdauer	kürzer	als	ein	Jahr,	
so	entspricht	die	Versicherungsperiode	der	Vertragsdau-
er.

3 Wann ist der Erst- oder Einmalbeitrag fällig? Was 
sind die Folgen einer verspäteten Zahlung oder 
Nichtzahlung?

3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags 
	 Der	 erste	 oder	 einmalige	 Beitrag	 ist	 unverzüglich	 nach	

dem	Zeitpunkt	des	vereinbarten	und	 im	Versicherungs-
schein	 angegebenen	 Versicherungsbeginns	 zu	 zahlen.	
Dies	gilt	unabhängig	von	dem	Bestehen	eines	Widerruf-
rechts.

	 Liegt	 der	 vereinbarte	 Zeitpunkt	 des	 Versicherungsbe-
ginns	 vor	 Vertragsschluss,	 ist	 der	 erste	 oder	 einmalige	
Beitrag	unverzüglich	nach	Vertragsschluss	zu	zahlen.

	 Zahlen	Sie	nicht	unverzüglich	nach	dem	in	Absatz	1	oder	
2	 bestimmten	 Zeitpunkt,	 beginnt	 der	 Versicherungs-
schutz	erst,	nachdem	die	Zahlung	veranlasst	ist.

	 Weicht	der	Versicherungsschein	von	Ihrem	Antrag	oder	
getroffenen	Vereinbarungen	ab,	 ist	 der	 erste	oder	 ein-
malige	Beitrag	frühestens	einen	Monat	nach	Zugang	des	
Versicherungsscheins	zu	zahlen.

3.2 Unser Rücktrittsrecht bei Zahlungsverzug
	 Wird	 der	 erste	 oder	 einmalige	 Beitrag	 nicht	 rechtzeitig	

nach	 Ziffer	 3.1	 gezahlt,	 so	 können	 wir	 vom	 Vertrag	 zu-
rücktreten,	solange	Sie	die	Zahlung	nicht	veranlasst	haben.

	 Der	Rücktritt	ist	ausgeschlossen,	wenn	Sie	die	Nichtzah-
lung	nicht	zu	vertreten	haben.

3.3 Unser Recht auf Leistungsfreiheit 
	 Wenn	 Sie	 den	 ersten	 oder	 einmaligen	 Beitrag	 nicht	

rechtzeitig	nach	Ziffer	3.1	zahlen,	so	sind	wir	für	einen	
vor	Zahlung	des	Beitrags	eingetretenen	Versicherungsfall	
nicht	 zur	 Leistung	 verpflichtet.	 Voraussetzung	 ist,	 dass	
wir	 Sie	 durch	 gesonderte	 Mitteilung	 in	 Textform	 (z.	 B.	

E-Mail,	 Telefax	 oder	 Brief)	 oder	 durch	 einen	 auffälligen	
Hinweis	im	Versicherungsschein	auf	diese	Rechtsfolge	der	
Nichtzahlung	des	Beitrags	aufmerksam	gemacht	haben.

	 Die	Leistungsfreiheit	tritt	nur	ein,	wenn	Sie	die	Nichtzah-
lung	zu	vertreten	haben.

4  Was gilt für den Folgebeitrag
4.1 Fälligkeit
	 Ein	 Folgebeitrag	 wird	 entsprechend	 der	 vereinbarten	

Zahlungsweise	 jeweils	zu	Monats-,	Vierteljahres-,	Halb-
jahres-	oder	Jahresbeginn	oder	zu	einem	anderen	verein-
barten	Zeitpunkt	fällig.

	 Die	 Zahlung	 gilt	 als	 rechtzeitig,	 wenn	 sie	 zur	 Fälligkeit	
veranlasst	wird.

4.2 Verzug und Schadensersatz
	 Wird	ein	Folgebeitrag	nicht	rechtzeitig	gezahlt,	geraten	

Sie	ohne	Mahnung	in	Verzug.	Dies	gilt	nur,	wenn	Sie	die	
verspätete	Zahlung	zu	vertreten	haben.

	 Sind	Sie	mit	der	Zahlung	eines	Folgebeitrags	in	Verzug,	
sind	wir	berechtigt,	Ersatz	des	uns	durch	den	Verzug	ent-
standenen	Schadens	zu	verlangen.

4.3 Mahnung
	 Wird	ein	Folgebeitrag	nicht	rechtzeitig	gezahlt,	können	

wir	Sie	auf	Ihre	Kosten	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	
oder	Brief)	 zur	 Zahlung	auffordern	und	eine	Zahlungs-
frist	bestimmen	(Mahnung).	Die	Zahlungsfrist	muss	min-
destens	zwei	Wochen	ab	Zugang	der	Zahlungsaufforde-
rung	betragen.	

	 Die	Mahnung	 ist	nur	wirksam,	wenn	wir	 je	Vertrag	die	
rückständigen	Beträge	des	Beitrags	sowie	der	Zinsen	und	
Kosten	im	Einzelnen	beziffern	und	auf	die	Rechtsfolgen	
(Leistungsfreiheit	und	Kündigungsrecht)	hinweisen.

4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
	 Tritt	 nach	 Ablauf	 der	 in	 der	 Mahnung	 gesetzten	 Zah-

lungsfrist	ein	Versicherungsfall	ein	und	sind	Sie	bei	Ein-
tritt	des	Versicherungsfalls	mit	der	Zahlung	des	Beitrags	
oder	der	Zinsen	oder	Kosten	in	Verzug,	so	sind	wir	von	
der	Verpflichtung	zur	Leistung	frei.

4.5 Kündigung nach Mahnung
	 Sind	 Sie	 mit	 der	 Zahlung	 der	 geschuldeten	 Beträge	 in	

Verzug,	können	wir	nach	Ablauf	der	in	der	Mahnung	ge-
setzten	Zahlungsfrist	den	Vertrag	ohne	Einhaltung	einer	
Kündigungsfrist	mit	sofortiger	Wirkung	kündigen.

	 Die	Kündigung	kann	mit	der	Bestimmung	der	Zahlungs-
frist	verbunden	werden.	Mit	Fristablauf	wird	die	Kündi-
gung	 wirksam,	 wenn	 Sie	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 mit	 der	
Zahlung	in	Verzug	sind.	Hierauf	sind	Sie	bei	der	Kündi-
gung	ausdrücklich	hinzuweisen.

4.6 Zahlung des Beitrags nach Kündigung
	 Die	Kündigung	wird	unwirksam,	wenn	die	Zahlung	 in-

nerhalb	 eines	 Monats	 nach	 der	 Kündigung	 veranlasst	
wird.	Wenn	die	Kündigung	mit	der	Zahlungsfrist	verbun-
den	worden	ist,	wird	sie	unwirksam,	wenn	die	Zahlung	
innerhalb	eines	Monats	nach	Fristablauf	veranlasst	wird.	

	 Unsere	 Leistungsfreiheit	 nach	 Ziffer	 4.4	 bleibt	 bis	 zur	
Zahlung	bestehen.	

5 Was gilt beim Lastschriftverfahren?
5.1 Ihre Pflichten
	 Ist	 zur	Einziehung	des	Beitrags	das	Lastschriftverfahren	

vereinbart	 worden,	 haben	 Sie	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Fäl-
ligkeit	des	Beitrags	 für	eine	ausreichende	Deckung	des	
Kontos	zu	sorgen.

Abschnitt B – Allgemeiner Teil

Abschnitt B1 – Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
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	 Konnte	der	fällige	Beitrag	ohne	Ihr	Verschulden	von	uns	
nicht	 eingezogen	 werden,	 ist	 die	 Zahlung	 auch	 dann	
noch	rechtzeitig,	wenn	sie	unverzüglich	nach	einer	von	
uns	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	oder	Brief)	abgege-
benen	Zahlungsaufforderung	erfolgt.

5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
	 Haben	 Sie	 es	 zu	 vertreten,	 dass	 ein	 oder	 mehrere	 Bei-

träge,	 trotz	 wiederholtem	 Einziehungsversuch,	 nicht	
eingezogen	 werden	 können,	 sind	 wir	 berechtigt,	 das	
SEPA-Lastschriftmandat	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	
oder	Brief)	zu	kündigen.

	 Wir	haben	 in	der	Kündigung	darauf	hinzuweisen,	dass	
Sie	 verpflichtet	 ist,	 den	 ausstehenden	 Beitrag	 und	 zu-
künftige	Beiträge	selbst	zu	übermitteln.

	 Von	 Kreditinstituten	 erhobene	 Bearbeitungsgebühren	
für	fehlgeschlagenen	Lastschrifteinzug	können	Ihnen	in	
Rechnung	gestellt	werden.

6 Was gilt für den Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbe-
endigung?

6.1 Allgemeiner Grundsatz
	 Bei	 vorzeitiger	 Beendigung	 des	 Vertrags	 steht	 uns	 nur	

derjenige	 Teil	 des	 Beitrags	 zu,	 der	 dem	 Zeitraum	 ent-
spricht,	in	dem	der	Versicherungsschutz	bestanden	hat.

6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

6.2.1	 Widerrufen	 Sie	 Ihre	 Vertragserklärung	 innerhalb	 von	
14	Tagen,	haben	wir	nur	den	auf	die	Zeit	nach	Zugang	
der	 Widerrufserklärung	 entfallenden	 Teil	 der	 Beiträge	
zu	erstatten.	Voraussetzung	 ist,	 dass	wir	 in	der	Wider-
rufsbelehrung	auf	das	Widerrufsrecht,	die	Rechtsfolgen	
des	Widerrufs	und	den	zu	zahlenden	Betrag	hingewie-
sen	und	Sie	zugestimmt	haben,	dass	der	Versicherungs-
schutz	vor	Ende	der	Widerrufsfrist	beginnt.

	 Ist	die	Widerrufsbelehrung	nach	Satz	2	unterblieben,	ha-
ben	 wir	 zusätzlich	 den	 für	 das	 erste	 Versicherungsjahr	
gezahlten	Beitrag	zu	erstatten.	Dies	gilt	nicht,	wenn	Sie	
Leistungen	 aus	 dem	 Versicherungsvertrag	 in	 Anspruch	
genommen	haben.

6.2.2	 Treten	wir	wegen	Verletzung	einer	vorvertraglichen	An-
zeigepflicht	 vom	 Versicherungsvertrag	 zurück,	 so	 steht	
uns	der	Beitrag	bis	zum	Zugang	der	Rücktrittserklärung	
zu.

	 Wird	 der	 Versicherungsvertrag	 durch	 unseren	 Rücktritt	
beendet,	weil	der	einmalige	oder	der	erste	Beitrag	nicht	
rechtzeitig	gezahlt	worden	 ist,	 so	 steht	uns	eine	ange-
messene	Geschäftsgebühr	zu.

6.2.3	 Wird	der	Versicherungsvertrag	durch	unsere	Anfechtung	
wegen	arglistiger	Täuschung	beendet,	so	steht	uns	der	
Beitrag	bis	zum	Zugang	der	Anfechtungserklärung	zu.

6.2.4	 Fällt	das	versicherte	Interesse	nach	dem	Beginn	der	Ver-
sicherung	vollständig	und	dauerhaft	weg,	steht	uns	der	
Beitrag	zu,	den	wir	hätten	beanspruchen	können,	wenn	
die	 Versicherung	 nur	 bis	 zu	 dem	 Zeitpunkt	 beantragt	
worden	 wäre,	 zu	 dem	 wir	 vom	 Wegfall	 des	 Interesses	
Kenntnis	erlangt	haben.

6.2.5	 Sie	 sind	 nicht	 zur	 Zahlung	 des	 Beitrags	 verpflichtet,	
wenn	das	versicherte	Interesse	bei	Beginn	der	Versiche-
rung	 nicht	 besteht,	 oder	 wenn	 das	 Interesse	 bei	 einer	
Versicherung,	 die	 für	 ein	 künftiges	 Unternehmen	 oder	
für	ein	anderes	künftiges	Interesse	genommen	ist,	nicht	
entsteht.	 Wir	 können	 jedoch	 eine	 angemessene	 Ge-
schäftsgebühr	verlangen.

	 Haben	Sie	ein	nicht	bestehendes	Interesse	in	der	Absicht	
versichert,	 sich	 dadurch	 einen	 rechtswidrigen	 Vermö-
gensvorteil	 zu	 verschaffen,	 ist	 der	 Vertrag	 nichtig.	 Uns	
steht	in	diesem	Fall	der	Beitrag	bis	zu	dem	Zeitpunkt	zu,	
zu	dem	wir	von	den	die	Nichtigkeit	begründenden	Um-
ständen	Kenntnis	erlangen.	
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1 Was gilt für die Vertragsdauer und das Ende des 
Vertrags?

1.1 Vertragsdauer
	 Der	Vertrag	ist	für	den	im	Versicherungsschein	angege-

benen	Zeitraum	abgeschlossen.
1.2 Stillschweigende Verlängerung
	 Bei	einer	Vertragsdauer	von	mindestens	einem	Jahr	ver-

längert	sich	der	Vertrag	um	jeweils	ein	Jahr.	Er	verlängert	
sich	 nicht,	 wenn	 einer	 der	 Vertragsparteien	 spätestens	
drei	Monate	vor	dem	Ablauf	der	jeweiligen	Vertragslauf-
zeit	eine	Kündigung	zugegangen	ist.

1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	 Bei	einer	Vertragsdauer	von	weniger	als	einem	Jahr	en-

det	der	Vertrag	zum	vereinbarten	Zeitpunkt,	ohne	dass	
es	einer	Kündigung	bedarf.

1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	 Bei	einer	Vertragsdauer	von	mehr	als	drei	Jahren	können	

Sie	den	Vertrag	zum	Ablauf	des	dritten	Jahres	oder	jedes	
darauf	folgenden	Jahres	kündigen;	die	Kündigung	muss	
uns	spätestens	drei	Monate	vor	dem	Ablauf	des	jeweili-
gen	Jahres	zugegangen	sein.

1.5 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht 
durch Realgläubiger

	 Hat	 ein	 Realgläubiger	 sein	 Grundpfandrecht	 angemel-
det,	 ist	 eine	 Kündigung	 des	 Versicherungsverhältnisses	
durch	Sie	nur	wirksam,	wenn	Sie	mindestens	einen	Mo-
nat	vor	Ablauf	des	Versicherungsvertrags	nachgewiesen	
haben,	dass	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Kündigung	
spätestens	zulässig	war,	das	Grundstück	nicht	mit	dem	
Grundpfandrecht	belastet	war	oder	dass	der	Realgläubi-
ger	der	Kündigung	zugestimmt	hat.	Diese	gilt	nicht	für	
eine	 Kündigung	 nach	 Veräußerung	 oder	 im	 Versiche-
rungsfall.

1.6 Wegfall des versicherten Interesses 
	 Fällt	ein	versichertes	Interesse	nach	dem	Beginn	der	Ver-

sicherung	vollständig	und	dauerhaft	weg,	endet	der	Ver-
trag	bezüglich	dieses	Interesses	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	
wir	vom	Wegfall	des	Interesses	Kenntnis	erlangt	haben.

2 Was gilt für die Kündigung nach einem Versiche-
rungsfall?

2.1 Kündigungsrecht
	 Nach	dem	Eintritt	eines	Versicherungsfalls	kann	jede	der	

Vertragsparteien	 den	 Versicherungsvertrag	 kündigen.	
Die	Kündigung	ist	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	oder	
Brief)	zu	erklären.	Die	Kündigung	ist	nur	bis	zum	Ablauf	
eines	 Monats	 seit	 dem	 Abschluss	 der	 Verhandlungen	
über	die	Entschädigung	zulässig.

2.2 Kündigung durch Sie
	 Kündigen	 Sie,	 wird	 Ihre	 Kündigung	 mit	 ihrem	 Zugang	

bei	 uns	 wirksam.	 Sie	 können	 jedoch	 bestimmen,	 dass	
die	Kündigung	zu	einem	späteren	Zeitpunkt,	spätestens	
jedoch	 zum	 Ende	 der	 laufenden	 Versicherungsperiode,	
wirksam	wird.

2.3 Kündigung durch uns
	 Eine	Kündigung	durch	uns	wird	einen	Monat	nach	ihrem	

Zugang	bei	Ihnen	wirksam.

3 Was gilt bei einer Veräußerung, Vermietung oder 
Wechsel des Versicherungsortes? Was sind die 
Rechtsfolgen?

3.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
	 a)	 Wird	das	versicherte	Wohngebäude	von	Ihnen	veräu-

ßert,	so	tritt	zum	Zeitpunkt	des	Eigentumsübergangs	
(bei	Immobilien	das	Datum	des	Grundbucheintrages)	
an	Ihre	Stelle	der	Erwerber	in	Ihre	während	der	Dau-

er	 Ihres	Eigentums	aus	dem	Versicherungsverhältnis	
hinsichtlich	 des	 Wohngebäudes	 sich	 ergebenden	
Rechte	und	Pflichten	ein.

	 	 Die	 Versicherung	 geht	 auch	 über,	 wenn	 das	 versi-
cherte	 Wohngebäude	 im	 Wege	 der	 Zwangsverstei-
gerung	 erworben	 wird	 oder	 ein	 Dritter	 auf	 Grund	
eines	 Nießbrauchs,	 eines	 Pachtvertrags	 oder	 eines	
ähnlichen	 Verhältnisses	 die	 Berechtigung	 erwirbt,	
versicherte	Bodenerzeugnisse	zu	beziehen.

	 b)	 Wir	 müssen	 den	 Eintritt	 des	 Erwerbers	 erst	 gegen	
uns	gelten	lassen,	wenn	wir	hiervon	Kenntnis	erlan-
gen.	

3.2 Kündigungsrechte 
	 a)	 Wir	 sind	 berechtigt,	 dem	 Erwerber	 gegenüber	 den	

Versicherungsvertrag	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	
einem	Monat	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	oder	
Brief)	zu	kündigen.	Dieses	Kündigungsrecht	erlischt,	
wenn	 es	 nicht	 innerhalb	 eines	 Monats	 ab	 unserer	
Kenntnis	von	der	Veräußerung	ausgeübt	wird.	

	 b)	 Der	 Erwerber	 ist	 berechtigt,	 das	 Versicherungsver-
hältnis	mit	sofortiger	Wirkung	oder	bis	zum	Schluss	
der	 laufenden	 Versicherungsperiode	 in	 Textform	
(z.	B.	E-Mail,	Telefax	oder	Brief)	zu	kündigen.	

	 	 Das	Kündigungsrecht	 erlischt,	wenn	es	nicht	 inner-
halb	eines	Monats	nach	dem	Erwerb,	bei	 fehlender	
Kenntnis	 des	 Erwerbers	 vom	 Bestehen	 der	 Versi-
cherung	 innerhalb	 eines	 Monats	 ab	 Erlangung	 der	
Kenntnis,	ausgeübt	wird.	

3.3 Beitrag
	 Der	Veräußerer	und	der	Erwerber	haften	für	den	Beitrag	

als	 Gesamtschuldner,	 wenn	 der	 Übergang	 auf	 den	 Er-
werber	 während	 einer	 laufenden	 Versicherungsperiode	
erfolgt.

	 Wenn	 der	 Versicherungsvertrag	 gekündigt	 wird,	 haftet	
der	Veräußerer	allein	für	die	Zahlung	des	Beitrags.

3.4 Anzeigepflichten 
	 a)	 Die	Veräußerung	ist	uns	vom	Veräußerer	oder	Erwer-

ber	 unverzüglich	 in	 Textform	 (z.	 B.	 E-Mail,	 Telefax	
oder	Brief)	anzuzeigen.	

	 b)	 Bei	einer	schuldhaften	Verletzung	der	Anzeigepflicht	
besteht	 kein	 Versicherungsschutz,	 wenn	 der	 Versi-
cherungsfall	später	als	einen	Monat	nach	dem	Zeit-
punkt	eintritt,	in	dem	uns	die	Anzeige	hätte	zugehen	
müssen.	 Wir	 müssen	 hierzu	 nachweisen,	 dass	 wir	
den	 mit	 dem	 Veräußerer	 bestehenden	 Vertrag	 mit	
dem	Erwerber	nicht	geschlossen	hätten.

	 c)	 Wir	bleiben	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	uns	die	
Veräußerung	zu	dem	Zeitpunkt	bekannt	war,	zu	dem	
uns	die	Anzeige	hätte	zugehen	müssen.	Wir	bleiben	
ebenfalls	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	zur	Zeit	des	
Versicherungsfalls	die	Frist	für	unsere	Kündigung	ab-
gelaufen	war	und	wir	nicht	gekündigt	haben.

4 Wann können wir eine Beitragsanpassung vornehmen?
4.1 Anpassung des Versicherungsumfangs
	 Wir	passen	den	Umfang	Ihrer	Versicherung	an	die	Prei-

sentwicklung	für	Verglasungsarbeiten	an;	entsprechend	
verändert	sich	Ihres	Beitrags.

4.2 Anpassung des Beitrags
	 Ihre	 Prämie	 erhöht	 oder	 vermindert	 sich	 jeweils	 zum	

1.	 Januar	eines	 jeden	Jahres	 für	die	 in	diesem	Jahr	be-
ginnende	Versicherungsperiode	entsprechend	dem	Pro-
zentsatz,	um	den	sich	die	vom	Statistischen	Bundesamt	
veröffentlichten	 Preisindizes	 für	 Verglasungsarbeiten	
verändert	 haben.	 Für	 Wohnungen,	 Einfamilien-	 und	
Mehrfamiliengebäude	gilt	das	Mittel	aus	den	Indizes	für	
Einfamilien-	und	Mehrfamiliengebäude.

Abschnitt B2 – Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung, Beitragsanpassung
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	 Der	 Veränderungsprozentsatz	 wird	 auf	 eine	 Stelle	 hin-
ter	dem	Komma	gerundet.	Maßgebend	sind	die	für	den	
Monat	Mai	veröffentlichten	Indizes.	Beitragserhöhungen	
werden	maximal	bis	zum	Veränderungsprozentsatz	vor-
genommen.

4.3 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
	 Innerhalb	eines	Monats	nach	Zugang	der	Mitteilung	über	

die	 Erhöhung	 unserer	 Haftung	 und	 der	 damit	 verbun-
denen	Anpassung	Ihrer	Prämie	können	Sie	durch	Erklä-
rung	 in	 Textform	 zum	 Anpassungszeitpunkt	 kündigen.	
Zur	 Fristwahrung	 genügt	 die	 rechtzeitige	 Absendung.	
Unsere	 Mitteilung,	 in	 der	 Sie	 auf	 Ihr	 Kündigungsrecht	
hinzuweisen	sind,	muss	 Ihnen	mindestens	1	Monat	vor	
Wirksamwerden	der	Anpassung	Ihres	Beitrags	zugehen.
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1 Was gilt für Ihre Anzeigepflichten oder die Ihres 
Vertreters bis zum Vertragsschluss?

1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

	 Sie	 haben	 uns	 bis	 zur	 Abgabe	 Ihrer	 Vertragserklärung	
alle	 Ihnen	 bekannten	 Gefahrumstände	 anzuzeigen,	
nach	 denen	 wir	 in	 Textform	 (z.	 B.	 E-Mail,	 Telefax	 oder	
Brief)	gefragt	haben	und	die	für	unseren	Entschluss	er-
heblich	sind,	den	Vertrag	mit	dem	vereinbarten	Inhalt	zu	
schließen.	Diese	Anzeigepflicht	gilt	auch	dann,	wenn	wir	
Ihnen	nach	Ihrer	Vertragserklärung,	aber	vor	der	Vertrag-
sannahme	Fragen	im	Sinn	von	Satz	1	in	Textform	stellen.

	 Wird	der	Vertrag	von	einem	Ihrer	Vertreter	geschlossen,	
so	sind	bei	der	Anwendung	von	Absatz	1	und	Ziffer	1.2	
sowohl	 die	 Kenntnis	 und	 die	 Arglist	 des	 Vertreters	 als	
auch	Ihre	Kenntnis	und	Ihre	Arglist	zu	berücksichtigen.

	 Sie	 können	 sich	 darauf,	 dass	 die	 Anzeigepflicht	 nicht	
vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verletzt	worden	ist,	nur	
berufen,	wenn	weder	dem	Vertreter	noch	Ihnen	Vorsatz	
oder	grobe	Fahrlässigkeit	zur	Last	fällt.

1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
1.2.1	 Rücktritt	und	Wegfall	des	Versicherungsschutzes
	 Verletzen	Sie	Ihre	Anzeigepflicht	nach	Ziffer	1.1	Absatz	

1,	 können	 wir	 vom	 Vertrag	 zurücktreten.	 Im	 Fall	 des	
Rücktritts	besteht	auch	für	die	Vergangenheit	kein	Versi-
cherungsschutz.

	 Wir	haben	 jedoch	kein	Rücktrittsrecht,	wenn	Sie	nach-
weisen,	 dass	 Sie	 die	 unrichtigen	 oder	 unvollständigen	
Angaben	 weder	 vorsätzlich	 noch	 grob	 fahrlässig	 ge-
macht	haben.

	 Unser	 Rücktrittsrecht	 wegen	 grob	 fahrlässiger	 Verlet-
zung	der	Anzeigepflicht	besteht	nicht,	wenn	Sie	nach-
weisen,	dass	wir	den	Vertrag	auch	bei	Kenntnis	der	nicht	
angezeigten	Umstände	zu	gleichen	oder	anderen	Bedin-
gungen	geschlossen	hätten.

	 Treten	 wir	 nach	 Eintritt	 des	 Versicherungsfalls	 zurück,	
dürfen	 wir	 den	 Versicherungsschutz	 nicht	 versagen,	
wenn	Sie	nachweisen,	dass	der	unvollständig	oder	un-
richtig	 angezeigte	 Umstand	 weder	 für	 den	 Eintritt	 des	
Versicherungsfalls	 noch	 für	 die	 Feststellung	 oder	 den	
Umfang	der	Leistung	ursächlich	war.	Auch	in	diesem	Fall	
besteht	aber	kein	Versicherungsschutz,	wenn	Sie	die	An-
zeigepflicht	arglistig	verletzt	haben.

1.2.2	 Kündigung
	 Verletzen	Sie	Ihre	Anzeigepflicht	nach	Ziffer	1.1	Absatz	1	

leicht	fahrlässig	oder	schuldlos,	können	wir	den	Vertrag	
kündigen.

	 Das	Kündigungsrecht	ist	ausgeschlossen,	wenn	Sie	nach-
weisen,	dass	wir	den	Vertrag	auch	bei	Kenntnis	der	nicht	
angezeigten	Umstände	zu	gleichen	oder	anderen	Bedin-
gungen	geschlossen	hätten.

1.2.3	 Vertragsänderung
	 Haben	Sie	 Ihre	Anzeigepflicht	nach	Ziffer	1.1	Absatz	1	

nicht	vorsätzlich	verletzt	und	hätten	wir	bei	Kenntnis	der	
nicht	angezeigten	Gefahrumstände	den	Vertrag	auch	zu	
anderen	Bedingungen	geschlossen,	so	werden	die	ande-
ren	Bedingungen	auf	unser	Verlangen	rückwirkend	Ver-
tragsbestandteil.	 Bei	 einer	 von	 Ihnen	 unverschuldeten	
Pflichtverletzung	 werden	 die	 anderen	 Bedingungen	 ab	
der	 laufenden	 Versicherungsperiode	 Vertragsbestand-
teil.

	 Erhöht	sich	durch	eine	Vertragsänderung	der	Beitrag	um	
mehr	 als	 10	 Prozent	 oder	 schließen	 wir	 die	 Gefahrab-
sicherung	 für	 den	 nicht	 angezeigten	 Umstand	 aus,	 so	
können	 Sie	 den	 Vertrag	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	
Zugang	 unserer	 Mitteilung	 ohne	 Einhaltung	 einer	 Frist	

kündigen.	In	dieser	Mitteilung	haben	wir	Sie	auf	Ihr	Kün-
digungsrecht	hinzuweisen.

1.3 Frist und Form für die Ausübung unserer Rechte
	 Die	Rechte	zum	Rücktritt,	zur	Kündigung	oder	zur	Ver-

tragsänderung	 müssen	 wir	 innerhalb	 eines	 Monats	
schriftlich	geltend	machen.	Dabei	haben	wir	die	Umstän-
de	anzugeben,	auf	die	wir	unsere	Erklärung	stützen.	Zur	
Begründung	können	wir	nachträglich	weitere	Umstände	
innerhalb	eines	Monats	nach	deren	Kenntniserlangung	
angeben.	 Die	 Monatsfrist	 beginnt	 mit	 dem	 Zeitpunkt,	
zu	dem	wir	von	der	Verletzung	der	Anzeigepflicht	und	
der	Umstände	Kenntnis	erlangen,	die	das	von	uns	jeweils	
geltend	gemachte	Recht	begründen.

1.4 Unsere Hinweispflicht
	 Die	Rechte	zum	Rücktritt,	zur	Kündigung	oder	zur	Ver-

tragsänderung	 stehen	uns	 nur	 zu,	wenn	wir	 Sie	 durch	
gesonderte	Mitteilung	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	Telefax	
oder	Brief)	auf	die	 Folgen	der	Verletzung	der	Anzeige-
pflicht	hingewiesen	haben.

1.5 Ausschluss unserer Rechte
	 Wir	 können	 uns	 auf	 unsere	 Rechte	 zum	 Rücktritt,	 zur	

Kündigung	 oder	 zur	 Vertragsänderung	 nicht	 berufen,	
wenn	 wir	 den	 nicht	 angezeigten	 Gefahrumstand	 oder	
die	Unrichtigkeit	der	Anzeige	kannten.

1.6 Anfechtung
	 Unser	Recht,	 den	Vertrag	wegen	arglistiger	 Täuschung	

anzufechten,	bleibt	bestehen.
1.7 Erlöschen unserer Rechte
	 Unsere	 Rechte	 zum	 Rücktritt,	 zur	 Kündigung	 und	 zur	

Vertragsänderung	erlöschen	mit	Ablauf	von	fünf	Jahren	
nach	 Vertragsschluss.	 Diese	 Rechte	 erlöschen	 nicht	 für	
Versicherungsfälle,	 die	 vor	Ablauf	 dieser	 Frist	 eingetre-
ten	sind.	Die	Frist	beträgt	zehn	Jahre,	wenn	Sie	oder	Ihr	
Vertreter	die	Anzeigepflicht	vorsätzlich	oder	arglistig	ver-
letzt	haben.

2 Was gilt bei Gefahrerhöhung?
2.1 Begriff der Gefahrerhöhung
2.1.1	 Eine	Gefahrerhöhung	liegt	vor,	wenn	nach	Abgabe	Ihrer	

Vertragserklärung	die	tatsächlich	vorhandenen	Umstän-
de	so	verändert	werden,	dass	der	Eintritt	des	Versiche-
rungsfalls	 oder	 eine	 Vergrößerung	 des	 Schadens	 oder	
unsere	ungerechtfertigte	Inanspruchnahme	wahrschein-
licher	wird.

2.1.2	 Eine	 Gefahrerhöhung	 kann	 insbesondere	 –	 aber	 nicht	
nur	 –	 vorliegen,	 wenn	 sich	 ein	 gefahrerheblicher	 Um-
stand	ändert,	nach	dem	wir	vor	Vertragsschluss	gefragt	
haben.

2.1.3	 Eine	 Gefahrerhöhung	 nach	 Ziffer	 2.1.1	 liegt	 nicht	 vor,	
wenn	sich	die	Gefahr	nur	unerheblich	erhöht	hat	oder	
nach	den	Umständen	als	mitversichert	gelten	soll.

2.2 Ihre Pflichten
2.2.1	 Nach	 Abgabe	 Ihrer	 Vertragserklärung	 dürfen	 Sie	 ohne	

unsere	 vorherige	 Zustimmung	 keine	 Gefahrerhöhung	
vornehmen	 oder	 deren	 Vornahme	 durch	 einen	 Dritten	
gestatten.

2.2.2	 Erkennen	Sie	nachträglich,	dass	Sie	ohne	unsere	vorhe-
rige	 Zustimmung	 eine	 Gefahrerhöhung	 vorgenommen	
oder	 gestattet	 haben,	 so	 müssen	 Sie	 uns	 diese	 unver-
züglich	anzeigen.

2.2.3	 Eine	Gefahrerhöhung,	die	nach	Abgabe	 Ihrer	Vertrags-
erklärung	 unabhängig	 von	 Ihrem	 Willen	 eintritt,	 müs-
sen	Sie	uns	unverzüglich	anzeigen,	nachdem	Sie	von	ihr	
Kenntnis	erlangt	haben.

Abschnitt B3 – Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
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2.3 Unsere Kündigung oder Vertragsänderung 
2.3.1	 Kündigungsrecht
	 Verletzen	Sie	 Ihre	Verpflichtung	nach	Ziffer	2.2.1,	kön-

nen	 wir	 den	 Vertrag	 fristlos	 kündigen,	 wenn	 Sie	 Ihre	
Verpflichtung	 vorsätzlich	 oder	 grob	 fahrlässig	 verletzt	
haben.	Das	Nichtvorliegen	von	Vorsatz	oder	grober	Fahr-
lässigkeit	haben	Sie	zu	beweisen.

	 Beruht	die	Verletzung	auf	einfacher	Fahrlässigkeit,	kön-
nen	 wir	 unter	 Einhaltung	 einer	 Frist	 von	 einem	 Monat	
kündigen.

	 Wird	uns	eine	Gefahrerhöhung	in	den	Fällen	nach	Ziffer	
2.2.2	und	Ziffer	2.2.3	bekannt,	können	wir	den	Vertrag	
unter	Einhaltung	einer	Frist	von	einem	Monat	kündigen.

2.3.2	 Vertragsänderung
	 Statt	der	Kündigung	können	wir	ab	dem	Zeitpunkt	der	

Gefahrerhöhung	 einen	 unseren	 Geschäftsgrundsätzen	
entsprechenden	 erhöhten	 Beitrag	 verlangen	 oder	 die	
Absicherung	der	erhöhten	Gefahr	ausschließen.

	 Erhöht	sich	der	Beitrag	als	Folge	der	Gefahrerhöhung	um	
mehr	als	10	Prozent	oder	schließen	wir	die	Absicherung	
der	erhöhten	Gefahr	aus,	so	können	Sie	den	Vertrag	in-
nerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Zugang	 unserer	 Mitteilung	
ohne	Einhaltung	einer	Frist	kündigen.	 In	der	Mitteilung	
haben	wir	Sie	auf	dieses	Kündigungsrecht	hinzuweisen.

2.4 Erlöschen unserer Rechte
	 Unsere	 Rechte	 zur	 Kündigung	 oder	 Vertragsanpassung	

nach	 Ziffer	 2.3	 erlöschen,	 wenn	 diese	 nicht	 innerhalb	
eines	Monats	ab	unserer	Kenntnis	von	der	Gefahrerhö-
hung	ausgeübt	werden	oder	wenn	der	Zustand	wieder-
hergestellt	 ist,	 der	 vor	 der	 Gefahrerhöhung	 bestanden	
hat.

2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
2.5.1	 Tritt	 nach	 einer	 Gefahrerhöhung	 der	 Versicherungsfall	

ein,	so	sind	wir	nicht	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	Sie	
Ihre	Pflichten	nach	Ziffer	2.2.1	vorsätzlich	verletzt	haben.	
Verletzen	Sie	diese	Pflichten	grob	fahrlässig,	so	sind	wir	
berechtigt,	 unsere	 Leistung	 in	 dem	 Verhältnis	 zu	 kür-
zen,	das	der	Schwere	Ihres	Verschuldens	entspricht.	Das	
Nichtvorliegen	einer	groben	Fahrlässigkeit	haben	Sie	zu	
beweisen.

2.5.2	 Nach	einer	Gefahrerhöhung	nach	Ziffer	2.2.2	und	2.2.3	
sind	 wir	 für	 einen	 Versicherungsfall,	 der	 später	 als	 ei-
nen	Monat	nach	dem	Zeitpunkt	eintritt,	zu	dem	uns	die	
Anzeige	 hätte	 zugegangen	 sein	 müssen,	 leistungsfrei,	
wenn	Sie	Ihre	Anzeigepflicht	vorsätzlich	verletzt	haben.	
Haben	Sie	Ihre	Pflicht	grob	fahrlässig	verletzt,	so	gilt	Zif-
fer	2.5.1	Satz	2	und	3	entsprechend.	Unsere	Leistungs-
pflicht	 bleibt	 bestehen,	wenn	uns	die	Gefahrerhöhung	
zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	uns	die	Anzeige	hätte	zuge-
gangen	sein	müssen,	bekannt	war.

2.5.3	 Unsere	Leistungspflicht	bleibt	bestehen,
	 (1)	 soweit	 Sie	 nachweisen,	 dass	 die	 Gefahrerhöhung	

nicht	 ursächlich	 für	 den	 Eintritt	 des	 Versicherungs-
falls	oder	den	Umfang	der	Leistungspflicht	war	oder

	 (2)	 wenn	zur	Zeit	des	Eintrittes	des	Versicherungsfalls	die	
Frist	für	unsere	Kündigung	abgelaufen	und	eine	Kün-
digung	nicht	erfolgt	war	oder

	 (3)	 wenn	wir	statt	der	Kündigung	ab	dem	Zeitpunkt	der	
Gefahrerhöhung	 einen	 unseren	 Geschäftsgrundsät-
zen	entsprechend	erhöhten	Beitrag	verlangt	haben.

3 Was sind Ihre Obliegenheiten?
3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
3.1.1	 Vertraglich	vereinbarte	Obliegenheiten,	die	Sie	 vor	Ein-

tritt	des	Versicherungsfalls	zu	erfüllen	haben,	sind:
	 (1)	 die	Einhaltung	aller	gesetzlichen,	behördlichen	sowie	

vertraglich	vereinbarten	Sicherheitsvorschriften;
	 (2)	 die	 Einhaltung	aller	 sonstigen	 vertraglich	 vereinbar-

ten	Obliegenheiten.

3.1.2	 Rechtsfolgen
	 Verletzen	Sie	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	eine	Oblie-

genheit,	 die	 Sie	 vor	 Eintritt	 des	Versicherungsfalls	 	 uns	
gegenüber	zu	erfüllen	haben,	so	können	wir	 innerhalb	
eines	Monats,	nachdem	wir	von	der	Verletzung	Kenntnis	
erlangt	haben,	den	Vertrag	fristlos	kündigen.

	 Wir	haben	kein	Kündigungsrecht,	wenn	Sie	nachweisen,	
dass	 Sie	 die	 Obliegenheit	 weder	 vorsätzlich	 noch	 grob	
fahrlässig	verletzt	haben.

3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

	 Sie	 haben	 bei	 und	 nach	 Eintritt	 des	 Versicherungsfalls	
folgende	Obliegenheiten	zu	erfüllen:	

3.2.1	 Sie	 haben	 nach	 Möglichkeit	 für	 die	 Abwendung	 und	
Minderung	 des	 Schadens	 zu	 sorgen.	 Dabei	 haben	 Sie	
unsere	 Weisungen,	 soweit	 für	 Sie	 zumutbar,	 zu	 befol-
gen	sowie	Weisungen	–	ggf.	auch	mündlich	oder	telefo-
nisch	–	einzuholen,	wenn	die	Umstände	dies	gestatten.	
Erteilen	mehrere	an	dem	Versicherungsvertrag	beteiligte	
Versicherer	unterschiedliche	Weisungen,	haben	Sie	nach	
pflichtgemäßem	Ermessen	zu	handeln.

3.2.2		 Sie	haben
	 (1)	 uns	 den	 Schadeneintritt,	 nachdem	 Sie	 von	 ihm	

Kenntnis	 erlangt	 haben,	 unverzüglich	 –	 ggf.	 auch	
mündlich	oder	telefonisch	–	anzuzeigen;

	 (2)	 Schäden	durch	strafbare	Handlungen	gegen	das	Ei-
gentum	unverzüglich	der	Polizei	anzuzeigen;

	 (3)	 uns	und	der	Polizei	unverzüglich	ein	Verzeichnis	der	
abhanden	gekommenen	Sachen	einzureichen;

	 (4)	 das	 Schadenbild	 so	 lange	 unverändert	 zu	 lassen,	
bis	die	Schadenstelle	oder	die	beschädigten	Sachen	
durch	uns	 freigegeben	worden	 sind.	 Sind	Verände-
rungen	 unumgänglich,	 sind	 das	 Schadenbild	 nach-
vollziehbar	zu	dokumentieren	(z.	B.	durch	Fotos)	und	
die	 beschädigten	 Sachen	 bis	 zu	 einer	 Besichtigung	
durch	uns	aufzubewahren;

	 (5)	 uns	soweit	möglich	unverzüglich	jede	Auskunft	–	auf	
Verlangen	 in	Schriftform	–	zu	erteilen,	die	zur	Fest-
stellung	 des	 Versicherungsfalls	 oder	 des	 Umfanges	
unserer	 Leistungspflicht	 erforderlich	 ist	 sowie	 jede	
Untersuchung	über	Ursache	und	Höhe	des	Schadens	
und	über	den	Umfang	der	Entschädigungspflicht	zu	
gestatten;

	 (6)	 uns	 angeforderte	 Belege	 beizubringen,	 deren	 Be-
schaffung	 Ihnen	 billigerweise	 zugemutet	 werden	
kann.

3.2.3	 Steht	das	Recht	auf	unsere	vertragliche	Leistung	einem	
anderen	als	 Ihnen	zu,	 so	hat	dieser	die	Obliegenheiten	
nach	Ziffer	3.2.1	und	Ziffer	3.2.2	ebenfalls	zu	erfüllen	–	
soweit	ihm	dies	nach	den	tatsächlichen	und	rechtlichen	
Umständen	möglich	ist.

3.3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
3.3.1	 Verletzen	 Sie	 eine	 Obliegenheit	 nach	 Ziffer	 3.1	 oder	

3.2	 vorsätzlich,	 so	 sind	 wir	 von	 der	 Verpflichtung	 zur	
Leistung	 frei.	 Bei	 grob	 fahrlässiger	 Verletzung	 der	 Ob-
liegenheit	 sind	 wir	 berechtigt,	 unsere	 Leistung	 in	 dem	
Verhältnis	zu	kürzen,	das	der	Schwere	Ihres	Verschuldens	
entspricht.

3.3.2	 Verletzen	 Sie	 eine	 nach	 Eintritt	 des	 Versicherungsfalls	
bestehende	 Auskunfts-	 oder	 Aufklärungsobliegenheit,	
sind	wir	nur	dann	vollständig	oder	teilweise	leistungsfrei,	
wenn	 wir	 Sie	 durch	 gesonderte	 Mitteilung	 in	 Textform	
(z.	 B.	 E-Mail,	 Telefax	 oder	 Brief)	 auf	 diese	 Rechtsfolge	
hingewiesen	haben.

3.3.3	 Wir	bleiben	zur	Leistung	verpflichtet,	wenn	Sie	nachwei-
sen,	dass	Sie	die	Obliegenheit	nicht	grob	fahrlässig	ver-
letzt	haben.	Dies	gilt	auch,	wenn	Sie	nachweisen,	dass	
die	 Verletzung	 der	 Obliegenheit	 weder	 für	 den	 Eintritt	
oder	die	Feststellung	des	Versicherungsfalls	noch	für	die	
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Feststellung	oder	den	Umfang	der	uns	obliegenden	Leis-
tung	ursächlich	war.	Das	gilt	nicht,	wenn	Sie	die	Oblie-
genheit	arglistig	verletzt	haben.
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1 Was gilt bei mehreren Versicherern und der Mehr-
fachversicherung?

1.1 Anzeigepflicht
	 Wer	bei	mehreren	Versicherern	ein	 Interesse	gegen	die-

selbe	 Gefahr	 versichert,	 ist	 verpflichtet,	 uns	 die	 andere	
Versicherung	unverzüglich	mitzuteilen.	In	der	Mitteilung	
sind	der	andere	Versicherer	und	die	Versicherungssumme	
anzugeben.	 Falls	 keine	 Versicherungssumme	 vereinbart	
ist,	ist	stattdessen	der	Versicherungsumfang	anzugeben.

1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	 Verletzen	Sie	die	Anzeigepflicht	nach	Ziffer	1.1	vorsätz-

lich	oder	grob	fahrlässig,	sind	wir	unter	den	in	Abschnitt	
C3	Ziffer	3	beschriebenen	Voraussetzungen	zur	Kündi-
gung	berechtigt	oder	auch	ganz	oder	teilweise	leistungs-
frei.	Leistungsfreiheit	tritt	nicht	ein,	wenn	wir	vor	Eintritt	
des	Versicherungsfalls	Kenntnis	 von	der	 anderen	Versi-
cherung	erlangt	haben.

1.3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung

1.3.1	 Ist	 bei	 mehreren	 Versicherern	 ein	 Interesse	 gegen	 die-
selbe	 Gefahr	 versichert	 und	 übersteigen	 die	 Versiche-
rungssummen	 zusammen	 den	 Versicherungswert	 oder	
übersteigt	 aus	 anderen	 Gründen	 die	 Summe	 der	 Ent-
schädigungen,	die	von	jedem	Versicherer	ohne	Bestehen	
der	anderen	Versicherung	zu	zahlen	wären,	den	Gesamt-
schaden,	liegt	eine	Mehrfachversicherung	vor.

1.3.2		 Die	 Versicherer	 sind	 in	 der	 Weise	 als	 Gesamtschuldner	
verpflichtet,	 dass	 jeder	 für	 den	 Betrag	 aufzukommen	
hat,	dessen	Zahlung	ihm	nach	seinem	Vertrage	obliegt;	
Sie	können	aber	 im	Ganzen	nicht	mehr	als	den	Betrag	
des	 ihm	 entstandenen	 Schadens	 verlangen.	 Satz	 1	 gilt	
entsprechend,	wenn	die	Verträge	bei	demselben	Versi-
cherer	bestehen.

	 Erlangen	Sie	oder	der	Versicherte	aus	anderen	Versiche-
rungsverträgen	 Entschädigung	 für	 denselben	 Schaden,	
so	 ermäßigt	 sich	 der	 Anspruch	 aus	 dem	 vorliegenden	
Vertrag	 in	der	Weise,	dass	die	Entschädigung	aus	allen	
Verträgen	 insgesamt	nicht	höher	 ist,	 als	wenn	der	Ge-
samtbetrag	 der	 Versicherungssummen,	 aus	 denen	 die	
Beiträge	errechnet	wurde,	nur	in	diesem	Vertrag	in	De-
ckung	gegeben	worden	wäre.	Bei	Vereinbarung	von	Ent-
schädigungsgrenzen	ermäßigt	sich	der	Anspruch	in	der	
Weise,	dass	aus	allen	Verträgen	insgesamt	keine	höhere	
Entschädigung	zu	leisten	ist,	als	wenn	der	Gesamtbetrag	
der	Versicherungssummen	in	diesem	Vertrag	in	Deckung	
gegeben	worden	wäre.

1.3.3	 Haben	 Sie	 eine	 Mehrfachversicherung	 in	 der	 Absicht	
geschlossen,	sich	dadurch	einen	rechtswidrigen	Vermö-
gensvorteil	zu	verschaffen,	ist	jeder	in	dieser	Absicht	ge-
schlossene	Vertrag	nichtig.

	 Uns	steht	der	Beitrag	bis	zu	dem	Zeitpunkt	zu,	zu	dem	
wir	 von	den	die	Nichtigkeit	 begründenden	Umständen	
Kenntnis	erlangen.

1.4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
1.4.1	 Haben	 Sie	 den	 Vertrag,	 durch	 den	 die	 Mehrfachversi-

cherung	 entstanden	 ist,	 ohne	 Kenntnis	 von	 dem	 Ent-
stehen	der	 Mehrfachversicherung	 geschlossen,	 können	
Sie	verlangen,	dass	der	später	geschlossene	Vertrag	auf-
gehoben	 oder	 die	 Versicherungssumme	 unter	 verhält-
nismäßiger	 Minderung	 des	 Beitrags	 auf	 den	 Teilbetrag	
herabgesetzt	 wird,	 der	 durch	 die	 frühere	 Versicherung	
nicht	gedeckt	ist.

	 Die	Aufhebung	des	Vertrags	oder	die	Herabsetzung	der	
Versicherungssumme	und	Anpassung	des	Beitrags	wer-
den	zu	dem	Zeitpunkt	wirksam,	zu	dem	uns	die	Erklä-
rung	zugeht.

1.4.2	 Die	Regelungen	nach	Ziffer	1.4.1	sind	auch	anzuwenden,	
wenn	die	Mehrfachversicherung	dadurch	entstanden	ist,	
dass	nach	Abschluss	der	mehreren	Versicherungsverträ-
ge	der	Versicherungswert	gesunken	 ist.	Sind	 in	diesem	
Fall	 die	 mehreren	 Versicherungsverträge	 gleichzeitig	
oder	im	Einvernehmen	der	Versicherer	geschlossen	wor-
den,	können	Sie	nur	die	verhältnismäßige	Herabsetzung	
der	Versicherungssummen	und	der	Beiträge	verlangen.

2 Was gilt für Erklärungen und Anzeigen sowie An-
schriftenänderung?

2.1 Form, zuständige Stelle  
	 Die	für	uns	bestimmten	Erklärungen	und	Anzeigen,	die	

den	Versicherungsvertrag	betreffen	und	die	unmittelbar	
gegenüber	uns	erfolgen,	sind	 in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	
Telefax	oder	Brief)	abzugeben.	Dies	gilt	nicht,	soweit	ge-
setzlich	Schriftform	oder	in	diesem	Vertrag	etwas	ande-
res	bestimmt	ist.

	 Erklärungen	 und	 Anzeigen	 sollen	 an	 unsere	 Hauptver-
waltung	 oder	 an	 die	 im	 Versicherungsschein	 oder	 in	
dessen	Nachträgen	als	zuständig	bezeichnete	Stelle	ge-
richtet	 werden.	 Die	 gesetzlichen	 Regelungen	 über	 den	
Zugang	 von	 Erklärungen	 und	 Anzeigen	 bleiben	 beste-
hen.

2.2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensän-
derung

	 Haben	Sie	uns	eine	Änderung	Ihrer	Anschrift	nicht	mit-
geteilt,	 genügt	 für	 eine	 Willenserklärung,	 die	 Ihnen	
gegenüber	abzugeben	 ist,	die	Absendung	eines	einge-
schriebenen	Briefs	an	die	letzte	uns	bekannte	Anschrift.	
Die	 Erklärung	 gilt	 drei	 Tage	 nach	 der	 Absendung	 des	
Briefs	 als	 zugegangen.	 Dies	 gilt	 entsprechend	 für	 den	
Fall	einer	uns	nicht	angezeigten	Namensänderung.

2.3  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung

	 Haben	Sie	die	Versicherung	unter	der	Anschrift	Ihres	Ge-
werbebetriebs	abgeschlossen,	findet	bei	einer	Verlegung	
der	gewerblichen	Niederlassung	Ziffer	2.2	entsprechend	
Anwendung.

3 Was gilt für die Vollmacht des Versicherungsvertre-
ters?

3.1 Ihre Erklärungen
	 Der	 Versicherungsvertreter	 gilt	 als	 bevollmächtigt,	 von	

Ihnen	abgegebene	Erklärungen	entgegenzunehmen	be-
treffend	

	 (1)	 den	 Abschluss	 bzw.	 den	 Widerruf	 eines	 Versiche-
rungsvertrags;	

	 (2)	 ein	 bestehendes	 Versicherungsverhältnis	 einschließ-
lich	dessen	Beendigung;	

	 (3)	 Anzeige-	 und	 Informationspflichten	 vor	 Abschluss	
des	Vertrags	und	während	des	Versicherungsverhält-
nisses.	

3.2 Unsere Erklärungen
	 Der	Versicherungsvertreter	gilt	als	bevollmächtigt,	Ihnen	

von	uns	ausgefertigte	Versicherungsscheine	oder	deren	
Nachträge	zu	übermitteln.	

4 Was gilt für die Verjährung?
Die	Ansprüche	aus	dem	Versicherungsvertrag	verjähren	in	drei	
Jahren.	 Die	 Verjährung	 beginnt	 mit	 dem	 Schluss	 des	 Jahres,	
in	 dem	 der	 Anspruch	 entstanden	 ist	 und	 der	 Gläubiger	 von	
den	 Anspruch	 begründenden	 Umständen	 und	 der	 Person	 des	
Schuldners	 Kenntnis	 erlangt.	 Die	 grob	 fahrlässige	 Unkenntnis	
steht	der	Kenntnis	gleich.	
Ist	 ein	Anspruch	 aus	 dem	Versicherungsvertrag	bei	 uns	 ange-
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meldet	worden,	zählt	bei	der	Fristberechnung	der	Zeitraum	zwi-
schen	Anmeldung	und	Zugang	unserer	in	Textform	(z.	B.	E-Mail,	
Telefax	 oder	 Brief)	 mitgeteilten	 Entscheidung	 beim	 Anspruch-
steller	nicht	mit.
Im	 Übrigen	 richtet	 sich	 die	 Verjährung	 nach	 den	 allgemeinen	
Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs.

5 Welches Gericht ist örtlich zuständig?
5.1 Klagen gegen uns
	 Für	Klagen	aus	dem	Versicherungsvertrag	gegen	uns	be-

stimmt	sich	die	gerichtliche	Zuständigkeit	nach	unserem	
Sitz	oder	unserer	für	den	Versicherungsvertrag	zuständi-
gen	Niederlassung.	

	 Ferner	 ist	auch	das	Gericht	zuständig,	 in	dessen	Bezirk	
Sie	zur	Zeit	der	Klageerhebung	Ihren	Sitz,	den	Sitz	Ihrer	
Niederlassung	oder	Ihren	Wohnsitz	oder,	in	Ermangelung	
eines	solchen,	Ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	haben.

	 Verlegen	Sie	jedoch	nach	Vertragsschluss	Ihren	Sitz,	den	
Sitz	Ihrer	Niederlassung,	Ihren	Wohnsitz	oder,	in	Erman-
gelung	eines	solchen,	Ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	ins	
Ausland,	sind	die	Gerichte	des	Staates	zuständig,	in	dem	
wir	unseren	Sitz	haben.

5.2 Klagen gegen Sie 
	 Für	Klagen	aus	dem	Versicherungsvertrag	gegen	Sie	be-

stimmt	 sich	 die	 gerichtliche	 Zuständigkeit	 nach	 Ihrem	
Sitz,	dem	Sitz	Ihrer	Niederlassung	oder	Ihrem	Wohnsitz;	
fehlt	ein	solcher,	nach	Ihrem	gewöhnlichen	Aufenthalt.

	 Sind	 der	 Wohnsitz	 oder	 gewöhnliche	 Aufenthalt	 im	
Zeitpunkt	 der	 Klageerhebung	 nicht	 bekannt,	 bestimmt	
sich	 die	 gerichtliche	 Zuständigkeit	 für	 Klagen	 aus	 dem	
Versicherungsvertrag	gegen	Sie	nach	dem	unserem	Sitz	
oder	unserer	 für	den	Versicherungsvertrag	zuständigen	
Niederlassung.

6 Welches Recht findet Anwendung? 
Für	diesen	Vertrag	gilt	deutsches	Recht.

7 Wie lautet die Embargobestimmung?
Es	besteht	–	unbeschadet	der	übrigen	Vertragsbestimmungen	–	
Versicherungsschutz	nur,	soweit	und	solange	dem	keine	auf	die	
Vertragsparteien	 direkt	 anwendbaren	 Wirtschafts-,	 Handels-	
oder	Finanzsanktionen	bzw.	Embargos	der	Europäischen	Union	
oder	der	Bundesrepublik	Deutschland	entgegenstehen.	
Dies	gilt	auch	für	Wirtschafts-,	Handels-	oder	Finanzsanktionen	
bzw.	Embargos,	die	durch	die	Vereinigten	Staaten	von	Ameri-
ka	im	Hinblick	auf	den	Iran	erlassen	werden,	soweit	dem	nicht	
europäische	oder	deutsche	Rechtsvorschriften	entgegenstehen.

8 Was gilt bei Überversicherung?
8.1	 Übersteigt	 die	 Versicherungssumme	 den	 Wert	 des	 ver-

sicherten	 Interesses	 erheblich,	 so	 können	 sowohl	 wir	
als	 auch	Sie	 verlangen,	dass	 zur	Beseitigung	der	Über-
versicherung	 die	 Versicherungssumme	 mit	 sofortiger	
Wirkung	 herabgesetzt	 wird.	 Ab	 Zugang	 des	 Herabset-
zungsverlangens,	ist	für	die	Höhe	der	Prämie	der	Betrag	
maßgebend,	 den	 wir	 berechnet	 haben	 würden,	 wenn	
der	 Vertrag	 von	 vornherein	 mit	 dem	 neuen	 Inhalt	 ge-
schlossen	worden	wäre.

8.2	 Haben	Sie	die	Überversicherung	in	der	Absicht	geschlos-
sen,	 sich	 dadurch	 einen	 rechtswidrigen	 Vermögensvor-
teil	zu	verschaffen,	ist	der	Vertrag	nichtig.	Uns	steht	die	
Prämie	bis	zu	dem	Zeitpunkt	zu,	zu	dem	wir	von	den	die	
Nichtigkeit	 begründenden	 Umständen	 Kenntnis	 erlan-
gen.

9 Was gilt bei Versicherung für fremde Rechnung?
9.1 Rechte aus dem Vertrag
	 Sie	können	den	Versicherungsvertrag	im	eigenen	Namen	

für	das	 Interesse	eines	Dritten	 (Versicherten)	 schließen.	

Die	Ausübung	der	Rechte	aus	diesem	Vertrag	steht	nur	
Ihnen	und	nicht	auch	dem	Versicherten	zu.	Das	gilt	auch,	
wenn	der	Versicherte	den	Versicherungsschein	besitzt.

9.2 Zahlung der Entschädigung
	 Wir	können	vor	Zahlung	der	Entschädigung	an	Sie	den	

Nachweis	verlangen,	dass	der	Versicherte	seine	Zustim-
mung	dazu	erteilt	hat.	Der	Versicherte	kann	die	Zahlung	
der	Entschädigung	nur	mit	Ihrer	Zustimmung	verlangen.

9.3 Kenntnis und Verhalten
	 a)	 Soweit	 Ihre	Kenntnis	 und	 Ihr	Verhalten	 von	 rechtli-

cher	Bedeutung	 sind,	 sind	bei	der	Versicherung	 für	
fremde	Rechnung	auch	die	Kenntnis	und	das	Verhal-
ten	des	Versicherten	zu	berücksichtigen.	Soweit	der	
Vertrag	 Ihre	 Interessen	 und	 die	 Interessen	 des	 Ver-
sicherten	umfasst,	müssen	Sie	 sich	 für	 Ihr	 Interesse	
das	Verhalten	und	die	Kenntnis	des	Versicherten	nur	
zurechnen	 lassen,	 wenn	 der	 Versicherte	 Ihr	 Reprä-
sentant	ist.

	 b)	 Auf	 die	 Kenntnis	 des	 Versicherten	 kommt	 es	 nicht	
an,	wenn	der	Vertrag	ohne	sein	Wissen	abgeschlos-
sen	worden	ist	oder	ihm	Ihre	rechtzeitige	Benachrich-
tigung	nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	war.

	 c)	 Auf	die	Kenntnis	des	Versicherten	kommt	es	dage-
gen	an,	wenn	Sie	den	Vertrag	ohne	Auftrag	des	Ver-
sicherten	 geschlossen	 und	 uns	 nicht	 darüber	 infor-
miert	haben.

10 Was ist bei Übergang von Ersatzansprüchen zu 
beachten?

10.1 Übergang von Ersatzansprüchen
	 Steht	 Ihnen	 ein	 Ersatzanspruch	 gegen	 einen	 Dritten	

zu,	geht	dieser	Anspruch	auf	uns	über,	 soweit	wir	den	
Schaden	 ersetzen.	 Der	 Übergang	 kann	 nicht	 zu	 Ihrem	
Nachteil	geltend	gemacht	werden.	Richtet	sich	Ihr	Ersat-
zanspruch	gegen	eine	Person,	mit	der	Sie	bei	Eintritt	des	
Schadens	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	 leben,	 kann	 der	
Übergang	nicht	geltend	gemacht	werden,	es	 sei	denn,	
diese	Person	hat	den	Schaden	vorsätzlich	verursacht.

10.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen

	 Sie	haben	 Ihren	Ersatzanspruch	oder	ein	zur	Sicherung	
dieses	Anspruchs	dienendes	Recht	unter	Beachtung	der	
geltenden	 Form-	 und	 Fristvorschriften	 zu	 wahren,	 und	
nach	Übergang	des	Ersatzanspruchs	auf	uns	bei	dessen	
Durchsetzung	 durch	 uns	 soweit	 erforderlich	 mitzuwir-
ken.

	 Verletzen	Sie	diese	Obliegenheit	vorsätzlich,	sind	wir	zur	
Leistung	insoweit	nicht	verpflichtet,	als	wir	infolge	des-
sen	keinen	Ersatz	von	dem	Dritten	erlangen	können.	Im	
Fall	einer	grob	fahrlässigen	Verletzung	der	Obliegenheit	
sind	wir	berechtigt,	unsere	Leistung	in	einem	der	Schwe-
re	Ihres	Verschuldens	entsprechenden	Verhältnis	zu	kür-
zen;	die	Beweislast	für	das	Nichtvorliegen	einer	groben	
Fahrlässigkeit	tragen	Sie.

11 Wann kann unsere Leistungspflicht aus besonde-
ren Gründen entfallen?

11.1	 Vorsätzliche	 oder	 grob	 fahrlässige	 Herbeiführung	 des	
Versicherungsfalles

	 a)	 Führen	Sie	den	Versicherungsfall	 vorsätzlich	herbei,	
so	sind	wir	von	der	Entschädigungspflicht	frei.

	 	 Ist	die	Herbeiführung	des	Schadens	durch	rechtskräf-
tiges	Strafurteil	wegen	Vorsatzes	in	Ihrer	Person	fest-
gestellt,	 so	 gilt	 die	 vorsätzliche	 Herbeiführung	 des	
Schadens	als	bewiesen.

	 b)	 Führen	Sie	den	Schaden	grob	fahrlässig	herbei,	so	ist	
dieser	bis	zu	einer	Höhe	von	5.000	€	mitversichert,	
Soweit	der	Schaden	den	vorstehenden	Betrag	über-
steigt,	 so	 sind	 wir	 hinsichtlich	 des	 übersteigenden	
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Betrages	 berechtigt,	 unsere	 Leistung	 in	 einem	 der	
Schwere	Ihres	Verschuldens	entsprechenden	Verhält-
nis	 zu	 kürzen.	 Haben Sie den Exklusiv-Tarif verein-
bart, sind Schäden, die Sie grob fahrlässig herbeige-
führt haben, mitversichert.

	 c)	 Bei	 Schäden,	 die	 durch	 die	 grob	 fahrlässige	 Verlet-
zung	 von	 Obliegenheiten	 oder	 Gefahrerhöhungen	
zurückzuführen	sind,	gelten	die	Haftungsregeln	nach	
Abschnitt	C3,	Ziffern	1.2,	3.1.2	und	3.3.

	 d)	 Sofern	 die	 Versicherung	 von	 weiteren	 Elementar-
gefahren	(siehe	Abschnitt	A1,	Ziffer	4.1	b)	und	Ab-
schnitt	A2,	Ziffer	5.1	b)	vereinbart	worden	ist	und	ein	
Elementarschaden	 vorliegt,	 den	 Sie	 grob	 fahrlässig	
herbei	geführt	haben,	 so	sind	wir,	abweichend	von	
Ziffer	 11.1	 b)	 berechtigt,	 unsere	 Leistung	 in	 einem	
der	Schwere	Ihres	Verschuldens	entsprechenden	Ver-
hältnis	zu	kürzen.

11.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

	 Wir	 sind	 von	 der	 Entschädigungspflicht	 frei,	 wenn	 Sie	
uns	arglistig	über	Tatsachen,	die	für	den	Grund	oder	die	
Höhe	der	Entschädigung	von	Bedeutung	sind,	täuschen	
oder	zu	täuschen	versuchen.

	 Ist	 die	 Täuschung	 oder	 der	 Täuschungsversuch	 durch	
rechtskräftiges	 Strafurteil	 gegen	 Sie	 wegen	 Betruges	
oder	Betrugsversuches	festgestellt,	so	gelten	die	Voraus-
setzungen	des	Satzes	1	als	bewiesen.

12 Was ist bei Ihren Repräsentanten zu beachten?
Sie	müssen	sich	die	Kenntnis	und	das	Verhalten	Ihrer	Repräsen-
tanten	zurechnen	lassen.

13 Was geschieht, wenn eine Bestimmung dieser Be-
dingungen unwirksam wird?

Sollte	 eine	 Bestimmung	 dieser	 Versicherungsbedingungen	 un-
wirksam	 sein	 oder	 werden,	 so	 berührt	 das	 die	 Gültigkeit	 der	
übrigen	Bestimmungen	nicht.	 In	einem	solchen	Fall	gelten	die	
gesetzlichen	Bestimmungen.
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